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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2084/2002 DER KOMMISSION
vom 25. November 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. November 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

26.11.2002 L 321/1Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 299 vom 1.11.2002, S. 17.



ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 25. November 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 47,4
204 51,8
999 49,6

0707 00 05 052 63,2
628 146,4
999 104,8

0709 90 70 052 76,2
204 122,4
999 99,3

0805 20 10 052 71,6
204 78,9
999 75,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052 65,1
999 65,1

0805 50 10 052 69,9
600 66,4
999 68,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 31,9
400 103,6
404 90,9
720 97,8
999 81,0

0808 20 50 052 112,3
400 130,4
720 96,5
999 113,1

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.

26.11.2002L 321/2 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2085/2002 DER KOMMISSION
vom 25. November 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 21/2002 über die Erstellung der Bedarfsvorausschätzungen
und die Festsetzung der Gemeinschaftsbeihilfen für die Regionen in äußerster Randlage gemäß den
Verordnungen (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001 und (EG) Nr. 1454/2001 des Rates hinsicht-
lich der Sektoren Pflanzenöl, Obst und Gemüse sowie Milch und Milcherzeugnisse in den französi-

schen überseeischen Departements und auf den Kanarischen Inseln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1454/2001 des Rates
vom 28. Juni 2001 zur Einführung von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der Kana-
rischen Inseln und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.
1601/92 (Poseican) (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1922/2002 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 3 Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1452/2001 des Rates
vom 28. Juni 2001 zur Einführung von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der fran-
zösischen überseeischen Departements, zur Änderung der
Richtlinie 72/462/EWG sowie zur Aufhebung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 525/77 und (EWG) Nr. 3763/91
(Poseidom) (3), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 21/2002 der Kommis-
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1976/2002 (5), sind die Bedarfsvorausschätzungen und
die Gemeinschaftsbeihilfen für die Regionen in äußerster
Randlage gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1452/
2001, (EG) Nr. 1453/2001 des Rates (6) und (EG) Nr.
1454/2001 erstellt bzw. festgesetzt worden.

(2) Die Bedarfsvorausschätzung für zur Verarbeitung
bestimmtes Pflanzenöl (ausgenommen Olivenöl) in den
französischen überseeischen Departements für das
Kalenderjahr 2002 sieht für die Insel Réunion eine
Jahresmenge von 8 500 Tonnen vor. Die Prüfung der
von den französischen Behörden übermittelten Angaben
lässt erkennen, dass diese Menge nicht ausreichen wird,
um den Bedarf der Verarbeitungsindustrie auf Réunion
zu decken. Diese Menge ist daher auf 11 000 Tonnen
aufzustocken.

(3) Die Bedarfsvorausschätzung für Olivenöl auf den Kanari-
schen Inseln für das Kalenderjahr 2002 sieht eine jähr-
liche Gesamtmenge von 10 550 Tonnen vor, die sich

folgendermaßen aufteilt: 550 Tonnen für natives
Olivenöl, 9 600 Tonnen für Olivenöl und 400 Tonnen
für Oliventresteröl. Die Prüfung der von den spanischen
Behörden übermittelten Angaben lässt erkennen, dass
die für natives Olivenöl und Olivenöl zugeteilten
Mengen bereits erschöpft sind. Die zugeteilten Mengen
sind daher aufzustocken, indem die Gesamtmenge für
die drei Ölkategorien auf 14 500 Tonnen festgesetzt
wird.

(4) Die Bedarfsvorausschätzung für Fruchtfleisch des KN-
Codes 2008 und Fruchtsäfte des KN-Codes 2009 in den
französischen überseeischen Departements für das
Kalenderjahr 2002 sieht eine Jahresmenge von 200
Tonnen bzw. 50 Tonnen vor. Die Prüfung der von den
französischen Behörden übermittelten Angaben lässt
erkennen, dass diese Mengen nicht ausreichen werden,
um den Bedarf der Verarbeitungsindustrie in diesen
Departements zu decken. Die Menge für Fruchtfleisch ist
daher auf 350 Tonnen und die Menge für Fruchtsäfte auf
190 Tonnen aufzustocken.

(5) Die Bedarfsvorausschätzung für Verarbeitungserzeug-
nisse aus Obst und Gemüse auf den Kanarischen Inseln
für das Kalenderjahr 2002 sieht eine Jahresmenge von
350 Tonnen für Zitrusfrüchte des KN-Codes 2008 30
und von 900 Tonnen für andere Fruchtkonserven des
KN-Codes 2008 99 vor. Die Prüfung der von den spani-
schen Behörden übermittelten Angaben lässt erkennen,
dass die für diese beiden Erzeugnisse zugeteilten Mengen
nicht ausreichen werden, um den Bedarf der Verarbei-
tungsindustrie der Inseln zu decken. Die Menge für
Zitrusfrüchte ist daher auf 400 Tonnen und die Menge
für andere Fruchtkonserven auf 1 050 Tonnen aufzu-
stocken. Andererseits geht aus den Angaben hervor, dass
die Mengen für Aprikosen/Marillen und für Fruchtmi-
schungen nicht ausgeschöpft wurden; daher werden
diese Mengen um 50 Tonnen bzw. 175 Tonnen gekürzt.

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 21/2002 ist daher hinsichtlich
der Versorgung der Insel Réunion mit Pflanzenöl, der
Kanarischen Inseln mit Olivenöl sowie der französischen
überseeischen Departements und der Kanarischen Inseln
mit Verarbeitungserzeugnissen aus Obst und Gemüse
entsprechend zu ändern.

(1) ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 45.
(2) ABl. L 293 vom 29.10.2002, S. 11.
(3) ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 11.
(4) ABl. L 8 vom 11.1.2002, S. 15.
(5) ABl. L 305 vom 7.11.2002, S. 12.
(6) ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 26.
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Warenbezeichnung KN-Code Departement Menge
(in Tonnen)

Beihilfe
(in EUR/Tonne)

Warenbezeichnung KN-Code Menge
(in Tonnen)

Beihilfe
(in EUR/Tonne)

(7) Die Bedarfsvorausschätzung für Milcherzeugnisse auf den Kanarischen Inseln für das Kalenderjahr
2002 sieht eine Jahresmenge von 106 300 Tonnen für Erzeugnisse des KN-Codes 0401 vor, davon
105 000 Tonnen für den Direktverbrauch. Die Prüfung der von den spanischen Behörden übermit-
telten Angaben lässt erkennen, dass die für diese Erzeugnisse zugeteilten Mengen nicht ausreichen
werden, um den Bedarf der Inseln beim Direktverbrauch zu decken. Diese Menge ist daher um 8 500
Tonnen aufzustocken. Andererseits geht aus den Angaben hervor, dass die Mengen für Butter nicht
ausgeschöpft wurden; daher werden diese Mengen um 750 Tonnen gekürzt.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwal-
tungsausschusses für Fette, des Verwaltungsausschusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse sowie des Verwaltungsausschusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 21/2002 wird wie folgt geändert:

1. Anhang I „Französische überseeische Departements (DOM)“ Teil 2 erhält folgende Fassung:

„Teil 2

Pflanzenöl

Bedarfsvorausschätzung und Gemeinschaf tsbe ihi l fe im Hinbl ick auf die Versorgung mit
Gemeinschaf tserzeugnissen, nach Kalender jahr

Pflanzenöl (1) 1507 bis 1516 (2) Martinique 300 30

Réunion 11 000 35

Insgesamt 11 300

(1) Für die Verarbeitungsindustrie bestimmtes Pflanzenöl.
(2) Ausgenommen die Positionen 1509 und 1510.

Die französischen Behörden können die Mengenaufteilung gemäß diesem Teil bis zu höchstens 20 % der
für jedes Departement festgesetzten Menge ändern. Sie teilen der Kommission eine solche Änderung
mit.“

2. Anhang III „Kanarische Inseln“ Teil 3 erhält folgende Fassung:

„Teil 3

Pflanzenöl

Bedarfsvorausschätzung und Gemeinschaf tsbe ihi l fe im Hinbl ick auf die Versorgung mit
Gemeinschaf tserzeugnissen, nach Kalender jahr

Pflanzenöl (ausgenommen Olivenöl):

— Pflanzenöl (für den Sektor Verarbeitung
und/oder Verpackung)

1507 bis 1516 (1) 20 000 25

— Pflanzenöl (Direktverbrauch) 1507 bis 1516 (1) 9 000 25

Olivenöl:

— natives Olivenöl 1509 10 90

— Olivenöl 1509 90 00 14 500 10

— Oliventresteröl 1510 00 90

(1) Ausgenommen die Positionen 1509 und 1510.“
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Warenbezeichnung KN-Code Departement Menge
(in Tonnen)

Beihilfe
(in EUR/Tonne)

3. Anhang I „Französische überseeische Departements (DOM)“ Teil 3 erhält folgende Fassung:

„Teil 3

Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse

Bedarfsvorausschätzung und Gemeinschaf tsbe ihi l fe im Hinbl ick auf die Versorgung mit
Gemeinschaf tserzeugnissen, nach Kalender jahr

Fruchtmuse, durch Kochen hergestellt,
auch mit Zusatz von Zucker oder
anderen Süßmitteln, zur Verarbeitung
bestimmt:

— Zitrusfrüchte ex 2007 91

— andere, ausgenommen tropische
Früchte

ex 2007 99 Insgesamt 0 390,9

Fruchtfleisch, in anderer Weise zube-
reitet oder haltbar gemacht, auch mit
Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln
oder Alkohol, anderweitig weder
genannt noch inbegriffen, zur Verarbei-
tung bestimmt:

— Zitrusfrüchte ex 2008 30

— Birnen ex 2008 40

— Aprikosen/Marillen ex 2008 50

— Kirschen ex 2008 60

— Pfirsiche ex 2008 70

— Erdbeeren ex 2008 80

— Mischungen, ausgenommen tropi-
sche Früchte

ex 2008 92

— andere, ausgenommen tropische
Früchte

ex 2008 99 Insgesamt 350 215,2

Konzentrierte Fruchtsäfte (einschließlich
Traubenmost), nicht gegoren, ohne
Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz
von Zucker oder anderen Süßmitteln,
zur Verarbeitung bestimmt:

— Orangensaft ex 2009 11 11,
ex 2009 11 19,
ex 2009 19 11,
ex 2009 19 19 Insgesamt 190 369,9

— Grapefruit- oder Pampelmusensaft ex 2009 20 11,
ex 2009 20 19

— Traubensaft ex 2009 60 11,
ex 2009 60 19,
ex 2009 60 51,
ex 2009 60 71

— Apfelsaft ex 2009 70 11,
ex 2009 70 19

— Birnensaft ex 2009 80 11,
ex 2009 80 19

— Saft aus anderen Früchten, ausge-
nommen tropische Früchte

ex 2009 80 35,
ex 2009 80 38

— Mischungen aus Apfel- und Birnen-
saft

ex 2009 90 11,
ex 2009 90 19

— Andere Mischungen, ausgenommen
tropische Früchte

ex 2009 90 21,
ex 2009 90 29

Insgesamt 0 399,6“
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Warenbezeichnung KN-Code Menge
(in Tonnen)

Beihilfe
(in EUR/Tonne)

Warenbezeichnung KN-Code Menge
(in Tonnen)

4. Anhang III „Kanarische Inseln“ Teil 4 erhält folgende Fassung:

„Teil 4

Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse

Bedarfsvorausschätzung und Gemeinschaf tsbe ihi l fe im Hinbl ick auf die Versorgung mit
Gemeinschaf tserzeugnissen, nach Kalender jahr

Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Frucht-
muse und Fruchtpasten, durch Kochen herge-
stellt, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen
Süßmitteln:

— Andere als homogenisierte Zubereitungen
aus Früchten, ausgenommen Zitrusfrüchte

2007 99 4 250 (1) 389,9

Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, in
anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht,
auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmit-
teln oder Alkohol, anderweitig weder genannt
noch inbegriffen:

— Ananas 2008 20 3 200 176,0

— Zitrusfrüchte 2008 30 400 206,3

— Birnen 2008 40 2 700 (2) 181,5

— Aprikosen/Marillen 2008 50 50 210,3

— Pfirsiche 2008 70 7 000 192,4

— Erdbeeren 2008 80 400 (3) 226,7

— andere, einschließlich Mischungen, ausge-
nommen Mischungen der Unterposition
2008 19:

— Mischungen 2008 92 2 025 (4) 189,2

— andere 2008 99 1 050 222,0

(1) Davon 750 Tonnen Erzeugnisse für den Sektor Verarbeitung und/oder Verpackung.
(2) Davon 1 700 Tonnen Erzeugnisse für den Sektor Verarbeitung und/oder Verpackung.
(3) Davon 350 Tonnen Erzeugnisse für den Sektor Verarbeitung und/oder Verpackung.
(4) Davon 550 Tonnen Erzeugnisse für den Sektor Verarbeitung und/oder Verpackung.“

5. Anhang III „Kanarische Inseln“ Teil 9 erhält folgende Fassung:

„Teil 9

Milch und Milcherzeugnisse

Bedarfsvorausschätzung und Gemeinschaf tsbe ihi l fe im Hinbl ick auf die Versorgung mit
Gemeinschaf tserzeugnissen

Bedarfsvorausschätzung nach Kalenderjahr

Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker
oder anderen Süßmitteln

0401 114 800 (1)

Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder
anderen Süßmitteln

0402 29 000 (2)

Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette 0405 3 250
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Warenbezeichnung KN-Code Menge
(in Tonnen)

Käse 0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27 15 000

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 86

0406 90 87 1 900

0406 90 88

Milchzubereitungen, kein Fett enthaltend 1901 90 99 3 000 (3)

Milchzubereitungen für Kinder, kein Milchfett usw. enthaltend 2106 90 92 180

(1) Davon 1 300 Tonnen Erzeugnisse für den Sektor Verarbeitung und/oder Verpackung.
(2) Folgendermaßen aufzuteilen:

— 7 250 Tonnen der KN-Codes 0402 91 und/oder 0402 99 für den Direktverbrauch.
— 7 250 Tonnen der KN-Codes 0402 91 und/oder 0402 99 für den Sektor Verarbeitung und/oder Verpackung.
— 14 500 Tonnen der KN-Codes 0402 10 und/oder 0402 21 für den Sektor Verarbeitung und/oder Verpackung.

(3) Bedarfsvorausschätzung ausschließlich für den Sektor Verarbeitung und/oder Verpackung.
Werden für ein Erzeugnis zwei Mengen in der Vorausschätzung festgesetzt, nämlich für den Direktverbrauch und für die Verarbei-
tung oder Verpackung, so kann die Aufteilung auf diese beiden Verwendungsarten bis zu 20 % der für dieses Erzeugnis festgesetzten
Gesamtmengen geändert werden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. November 2002

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission



VERORDNUNG (EG) Nr. 2086/2002 DER KOMMISSION
vom 25. November 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 753/2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates hinsichtlich der Beschreibung, der Bezeichnung, der Auf-

machung und des Schutzes bestimmter Weinbauerzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Wein (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2585/
2001 (2), insbesondere auf die Artikel 53 und 80,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 753/2002 der Kommis-
sion (3) ist zwischen dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
und dem Zeitpunkt ihrer Anwendung, dem 1. Januar
2003, eine gewisse Zeit vorgesehen, um den Marktteil-
nehmern und zuständigen Verwaltungen die Umstellung
von den vorangegangenen Bestimmungen, die mit
mehreren Verordnungen des Rates und der Kommission
hinsichtlich der Bezeichnung und Aufmachung der
Weinbauerzeugnisse erlassen worden sind, und den
neuen Durchführungsbestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 1493/1999 zu erleichtern.

(2) Nach dem intensiven Meinungsaustausch, der zwischen
den zuständigen Behörden sowie zwischen diesen und
den Berufsverbänden stattgefunden hat, empfiehlt es
sich, den Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung
(EG) Nr. 753/2002 auf den Beginn des nächsten Wirt-
schaftsjahres zu verschieben, um einerseits den Mitglied-
staaten mehr Zeit für die Aktualisierung ihrer nationalen

Rechtsvorschriften zu geben und die Marktteilnehmer
nicht durch Maßnahmen zu stören, die am 1. Januar
2003, d. h. mitten im laufenden Wirtschaftsjahr in Kraft
treten würden, sowie andererseits Drittländern die erfor-
derlichen Informationen über die Bestimmungen der
genannten Verordnung zu liefern.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 753/2002 ist entsprechend zu
ändern.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Wein —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 753/2002 wird wie folgt geändert:

a) In Artikel 47 Absatz 2 Unterabsatz 1 wird das Datum „31.
Dezember 2002“ durch das Datum „31. Juli 2003“ ersetzt.

b) In Artikel 49 Absatz 2 wird das Datum „1. Januar 2003“
durch das Datum „1. August 2003“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. November 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2087/2002 DER KOMMISSION
vom 25. November 2002

zur Festsetzung der gemeinschaftlichen Erzeugerpreise und Einfuhrpreise für Nelken und Rosen
zur Anwendung der Einfuhrregelung für bestimmte Waren des Blumenhandels aus Zypern, Israel,

Jordanien, Marokko, dem Westjordanland und dem Gazastreifen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 4088/87 des Rates vom
21. Dezember 1987 zur Festlegung der Bedingungen für die
Anwendung von Präferenzzöllen bei der Einfuhr bestimmter
Waren des Blumenhandels aus Israel, Jordanien, Marokko,
Zypern, dem Westjordanland und dem Gazastreifen (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1300/97 (2), insbeson-
dere auf Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a),

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Gemäß Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 4088/87 werden jede zweite Woche die gemein-
schaftlichen Einfuhrpreise und Erzeugerpreise für einblütige
(Standard) Nelken und mehrblütige (Spray) Nelken, großblütige
und kleinblütige Rosen festgesetzt. Diese Preise werden gemäß
Artikel 1b der Verordnung (EWG) Nr. 700/88 der Kommission
vom 17. März 1988 zur Durchführung der Regelung bei der
Einfuhr bestimmter Waren des Blumenhandels mit Ursprung in
Zypern, Israel, Jordanien und Marokko sowie im Westjordan-
land und im Gazastreifen in die Gemeinschaft (3), zuletzt

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2062/97 (4), unter
Zugrundelegung der von den Mitgliedstaaten übermittelten
gewichteten Angaben für den Zeitraum von zwei Wochen fest-
gesetzt. Es ist vorzusehen, dass diese Preise schnellstmöglich
festzusetzen sind, damit die anwendbaren Einfuhrzölle
bestimmt werden können. Die vorliegende Verordnung ist
deshalb unverzüglich in Kraft zu setzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemeinschaftlichen Erzeugerpreise und Einfuhrpreise, die in
einem Zeitraum von zwei Wochen auf einblütige (Standard)
Nelken, mehrblütige (Spray) Nelken, großblütige Rosen und
kleinblütige Rosen gemäß Artikel 1b der Verordnung (EWG)
Nr. 700/88 anwendbar sind, werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. November 2002 in Kraft.

Sie gilt vom 27. November bis 10. December 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. November 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 25. November 2002 zur Festsetzung der gemeinschaftlichen Erzeuger-
preise und Einfuhrpreise für Nelken und Rosen zur Anwendung der Einfuhrregelung für bestimmte Waren des

Blumenhandels aus Zypern, Israel, Jordanien, Marokko, dem Westjordanland und dem Gazastreifen

Zeitraum: 27. November bis 10. Dezember 2002

(in EUR/100 Stück)

Gemeinschaftlicher
Erzeugerpreis

Einblütige Nelken
(Standard)

Mehrblütige Nelken
(Spray) Großblütige Rosen Kleinblütige Rosen

12,71 10,05 31,15 16,62

Gemeinschaftlicher
Einfuhrpreis

Einblütige Nelken
(Standard)

Mehrblütige Nelken
(Spray) Großblütige Rosen Kleinblütige Rosen

Israel 7,28 — 12,75 10,62

Marokko 14,26 14,22 — —

Zypern — — — —

Jordanien — — — —

Westjordanland und Gaza-
streifen 5,43 3,06 — —
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 3. Oktober 2002

über den Abschluss des Interbus-Übereinkommens über die Personenbeförderung im grenzüber-
schreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen

(2002/917/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 71 Absatz 1 und
Artikel 93 in Verbindung mit Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz
1 Satz 1 und Absatz 3 Unterabsatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

mit Zustimmung des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission hat entsprechend dem Mandat des
Rates vom 7. Dezember 1995 ein europäisches Überein-
kommen über die Personenbeförderung im grenzüber-
schreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen mit
folgenden Ländern ausgehandelt: Bosnien und Herzego-
wina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen,
Republik Moldau, Polen, Rumänien, Slowakische Repub-
lik, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei und
Ungarn.

(2) Gemäß dem Beschluss des Rates vom 18. Juni 2001
wurde das Interbus-Übereinkommen über die Personen-
beförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsver-
kehr mit Omnibussen am 22. Juni 2001 im Namen der
Gemeinschaft unterzeichnet.

(3) Am 30. Juni 2001 war das Übereinkommen bereits von
der Europäischen Gemeinschaft und den folgenden 13
Ländern unterzeichnet: Bosnien und Herzegowina,
Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Republik Moldau,
Polen, Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien,
Tschechische Republik, Türkei und Ungarn.

(4) Der Abschluss des Interbus-Übereinkommens trägt zur
Entwicklung der Beziehungen zwischen den Vertragspar-
teien im Bereich Verkehr bei; Voraussetzung für sein
Inkrafttreten nach der Unterzeichnung ist, dass es von
vier Vertragsparteien einschließlich der Gemeinschaft
genehmigt oder ratifiziert wurde.

(5) Es ist angezeigt, das Interbus-Übereinkommen zu geneh-
migen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der Abschluss des Interbus-Übereinkommens über die Perso-
nenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr
mit Omnibussen wird im Namen der Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Übereinkommens ist diesem Beschluss beige-
fügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person zu
bestellen, die befugt ist, die Genehmigungsurkunde gemäß
Artikel 27 des Übereinkommens im Namen der Gemeinschaft
rechtsverbindlich für diese zu hinterlegen.

Artikel 3

Die Gemeinschaft wird in dem durch Artikel 23 des Überkom-
mens eingesetzten Gemeinsamen Ausschuss, nachstehend
„Ausschuss“ genannt, durch die Kommission vertreten, die von
Vertretern der Mitglieder des Rates unterstützt wird.

Der Standpunkt, den die Gemeinschaft im Ausschuss einnimmt,
wird vom Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit festgelegt. Der Rat beschließt mit einfacher Mehrheit,
wenn der vom Ausschuss vorgeschlagene Beschluss sich auf die
Geschäftsordnung des Ausschusses bezieht.

Die Beschlüsse des Ausschusses werden im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften veröffentlicht.
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Artikel 4

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 3. Oktober 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
F. HANSEN
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ÜBEREINKOMMEN

über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen

(Interbus-Übereinkommen)

DIE VERTRAG SCHLIESSENDEN PARTEIEN —

in dem Bestreben, die Entwicklung des grenzüberschreitenden Verkehrs in Europa zu fördern und insbesondere seine
Organisation und Durchführung zu erleichtern,

in dem Bestreben, den Fremdenverkehr und den kulturellen Austausch zwischen den Vertragsparteien zu erleichtern,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Das am 26. Mai 1982 in Dublin unterzeichnete Übereinkommen über die grenzüberschreitende Personenbeförderung
im Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen (ASOR) enthält keine Bestimmungen für den Beitritt weiterer Parteien.

Die mit dem vorgenannten Übereinkommen gemachten Erfahrungen und die erzielte Liberalisierung sollten erhalten
bleiben.

Es ist wünschenswert, für eine harmonisierte Liberalisierung bestimmter grenzüberschreitender Gelegenheitsverkehre mit
Omnibussen und der damit verbundenen Transitverkehre zu sorgen.

Es ist wünschenswert, für den nicht liberalisierten grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr, der weiterhin genehmi-
gungspflichtig bleibt, bestimmte harmonisierte Verfahrensregeln vorzusehen.

Im Interesse der Sicherheit im Straßenverkehr und des Umweltschutzes ist es notwendig, eine weit gehende Harmonisie-
rung der technischen Anforderungen vorzusehen, die an die im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omni-
bussen zwischen den Vertragsparteien eingesetzten Fahrzeuge gestellt werden.

Es ist notwendig, dass die Vertragsparteien hinsichtlich der Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten
Fahrpersonals von Omnibussen einheitliche Bestimmungen anwenden.

Es ist wünschenswert, die Bedingungen für den Zugang zum Gewerbe der Personenbeförderung auf der Straße zu
harmonisieren,

Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Geschäftssitzes des Transportunter-
nehmers und des Herkunfts- oder Bestimmungslandes des Omnibusses ist als Grundvoraussetzung für die Erbringung
grenzüberschreitender Verkehrsleistungen anzusehen.

Zur Erleichterung und Vereinfachung der Kontrollverfahren ist es notwendig, für die Begleitpapiere wie das Kontrolldo-
kument für den liberalisierten Gelegenheitsverkehr und die Genehmigung und das Antragsformular im nicht liberali-
sierten Verkehr einheitliche Muster vorzusehen.

Zur Durchsetzung dieses Übereinkommens sind bestimmte harmonisierte Maßnahmen vorzusehen, insbesondere
hinsichtlich der Kontrollverfahren, der Strafbestimmungen und der gegenseitigen Amtshilfe.

Um die ordnungsgemäße Umsetzung dieses Übereinkommens sicherzustellen und eine gewisse technische Anpassung
der Anhänge zu ermöglichen, ist es angebracht, bestimmte Verfahren für die Verwaltung des Übereinkommens festzu-
legen.

Der Beitritt zu diesem Übereinkommen sollte allen zukünftigen Mitgliedstaaten der Europäischen Konferenz der
Verkehrsminister und bestimmten anderen europäischen Ländern offen stehen —

HABEN BESCHLOSSEN, einheitliche Regeln für die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr
mit Omnibussen aufzustellen, und

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
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ABSCHNITT I

GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Übereinkommen gilt für

a) die grenzüberschreitende Beförderung von Fahrgästen gleich
welcher Nationalität auf der Straße, und zwar im Gelegen-
heitsverkehr
— zwischen den Gebieten zweier Vertragsparteien oder von

und nach dem Gebiet der gleichen Vertragspartei und,
soweit im Rahmen solcher Verkehre erforderlich, im
Transit durch das Gebiet einer anderen Vertragspartei
oder das Gebiet eines diesem Übereinkommen nicht
beigetretenen Staates;

— durch auf Miet- oder Entgeltbasis arbeitende Verkehrsun-
ternehmer, die in einer der Vertragsparteien nach deren
Recht niedergelassen sind und eine Erlaubnis zur Beför-
derung von Fahrgästen im grenzüberschreitenden Gele-
genheitsverkehr mit Omnibussen besitzen;

— mit Omnibussen, die in der Vertragspartei zugelassen
sind, in deren Gebiet der Transportunternehmer nieder-
gelassen ist;

b) Leerfahrten der für diese Verkehre eingesetzten Omnibusse.

(2) Keine der Bestimmungen dieses Übereinkommens darf
dahin gehend ausgelegt werden, dass sie den im Gebiet einer
der Vertragsparteien niedergelassenen Transportunternehmern
die Möglichkeit gewähren würde, nationale Gelegenheitsver-
kehre im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei durchzu-
führen.

(3) Die Verwendung von nach ihrer Bauart für den Perso-
nentransport bestimmten Omnibussen für die Beförderung von
Gütern für gewerbliche Zwecke ist vom Geltungsbereich dieses
Übereinkommens ausgeschlossen.

(4) Dieses Übereinkommen betrifft nicht auf eigene Rech-
nung durchgeführte Gelegenheitsverkehre.

Artikel 2

Diskriminierungsverbot

Die Vertragsparteien sind verpflichtet sicherzustellen, dass der
Grundsatz des Verbots jeglicher Diskriminierung aufgrund der
Nationalität oder des Geschäftssitzes des Transportunterneh-
mers oder des Herkunfts- oder Bestimmungslandes des Omni-
busses eingehalten wird, insbesondere im Hinblick auf die Steu-
erbestimmungen nach Abschnitt VI und die Kontroll- und
Strafbestimmungen nach Abschnitt IX.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten die folgenden
Definitionen:

1. „Omnibusse“ sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und
Ausrüstung geeignet und dazu bestimmt sind, mehr als
neun Personen einschließlich des Fahrers zu befördern.

2. „Grenzüberschreitender Gelegenheitsverkehr“ ist ein auf dem
Gebiet von mindestens zwei Vertragsparteien erfolgender
Verkehr, der weder der Definition des Linienverkehrs oder
einer Sonderform des Linienverkehrs noch der des Pendel-
verkehrs entspricht. Die im Rahmen eines solchen Verkehrs
anfallenden Fahrten dürfen mit einer gewissen Häufigkeit
ausgeführt werden, ohne dadurch den Charakter des Gele-
genheitsverkehrs zu verlieren.

3. „Linienverkehr“ ist die regelmäßige Beförderung von
Personen in einer bestimmten Verkehrsverbindung, bei der
Fahrgäste an zuvor festgelegten Haltestellen aufgenommen
oder abgesetzt werden können. Der Linienverkehr kann der
Verpflichtung unterworfen werden, im Voraus festgelegte
Fahrpläne und Tarife zu befolgen.

4. Als „Sonderform des Linienverkehrs“ gilt — unabhängig
davon, wer den Ablauf der Fahrten bestimmt — die Beförde-
rung bestimmter Kategorien von Personen unter Ausschluss
anderer Fahrgäste, soweit die in Nummer 3 genannten
Merkmale gegeben sind. Sonderformen des Linienverkehrs
sind insbesondere

— die Beförderung von Arbeitnehmern zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte;

— die Beförderung von Schülern und Studenten zwischen
Wohnung und Lehranstalt.

Die Regelmäßigkeit solcher Verkehre und ihre Einstufung
als Linienverkehr wird nicht dadurch berührt, dass der
Ablauf der Fahrten den Bedürfnissen der Benutzer angepasst
wird.

5. 1. „Pendelverkehr“ ist ein Verkehr, bei dem auf mehreren
Hin- und Rückfahrten zwischen demselben Ausgangsort
und demselben Zielort Personen befördert werden, die
zuvor in Gruppen zusammengefasst wurden. Jede Reise-
gruppe, d. h. die Personen, die die Hinfahrt gemeinsam
zurückgelegt haben, wird bei einer späteren Fahrt von
dem gleichen Transportunternehmer an den Ausgangsort
zurückbefördert.

Als „Ausgangsort“ und „Zielort“ gelten die Orte, an denen
die Reise beginnt bzw. endet, jeweils einschließlich ihrer
Umgebung im Umkreis von 50 km.

2. Bei Pendelfahrten dürfen unterwegs Fahrgäste weder
aufgenommen noch abgesetzt werden.

3. Die erste Rückfahrt und die letzte Hinfahrt einer Reihe
von Pendelfahrten sind Leerfahrten.

4. Die Einordnung eines Verkehrs als Pendelverkehr wird
jedoch nicht dadurch berührt, dass mit Zustimmung der
zuständigen Behörden in der betreffenden Vertragspartei
oder in den betreffenden Vertragsparteien

— Reisende abweichend von Ziffer 1 die Rückfahrt mit
einer anderen Reisegruppe oder mit einem anderen
Transportunternehmer vornehmen;

— Reisende abweichend von Ziffer 2 unterwegs aufgen-
ommen oder abgesetzt werden;

— abweichend von Ziffer 3 die erste Hin- und die letzte
Rückfahrt einer Reihe von Pendelfahrten Leerfahrten
sind.
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6. „Vertragsparteien“ sind die Unterzeichnerstaaten, die ihren
Willen bekundet haben, sich durch dieses Übereinkommen
zu binden, und für die dieses Übereinkommen in Kraft
getreten ist.

Dieses Übereinkommen gilt für die Gebiete, in denen der
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ange-
wendet wird, und nach Maßgabe jenes Vertrags, und
außerdem für BOSNIEN-HERZEGOWINA, BULGARIEN,
ESTLAND, KROATIEN, LETTLAND, LITAUEN, die REPUBLIK
MOLDAU, POLEN, RUMÄNIEN, die SLOWAKEI, SLOWENIEN,
die TSCHECHISCHE REPUBLIK, die TÜRKEI und UNGARN,
soweit diese Länder dieses Übereinkommen abgeschlossen
haben.

7. „Zuständige Behörden“ sind die Behörden, die von den
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und den anderen Vertrags-
parteien benannt werden, um die in den Abschnitten V, VI,
VII, VIII und IX dieses Übereinkommens dargelegten
Aufgaben wahrzunehmen.

8. „Transit“ ist der Teil einer Verkehrsleistung, der durch das
Gebiet einer Vertragspartei führt, ohne dass dort Fahrgäste
aufgenommen oder abgesetzt werden.

ABSCHNITT II

ANFORDERUNGEN AN DIE PERSONENVERKEHRSUNTER-
NEHMER

Artikel 4

(1) Soweit noch nicht geschehen, erlassen die Vertragspar-
teien Vorschriften, die den Bestimmungen der im Anhang 1
genannten Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft entspre-
chen.

(2) Hinsichtlich der in Artikel 3 Absatz 3 jener Richtlinie
genannten Anforderungen an die finanzielle Leistungsfähigkeit
können die Vertragsparteien bis zum 1. Januar 2003 als nach-
zuweisendes Mindestkapital (einschließlich Reserven) einen
geringeren als den in dem genannten Absatz 3 Buchstabe c)
festgelegten Betrag vorsehen; unbeschadet der Bestimmungen
des jeweiligen Europa-Abkommens zur Gründung einer Asso-
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten und bestimmten Vertragsparteien dieses
Übereinkommens verlängert sich die genannte Frist bis zum 1.
Januar 2005, wenn bei der Ratifizierung dieses Übereinkom-
mens eine entsprechende Erklärung abgegeben wird.

ABSCHNITT III

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE FAHRZEUGE

Artikel 5

Die im Rahmen dieses Übereinkommens im grenzüberschrei-
tenden Gelegenheitsverkehr eingesetzten Omnibusse müssen
den in Anhang 2 niedergelegten technischen Normen genügen.

ABSCHNITT IV

MARKTZUGANG

Artikel 6

Liberalisierter Gelegenheitsverkehr

Die folgenden Gelegenheitsverkehre, die im Gebiet einer
anderen Vertragspartei als derjenigen erfolgen, in der der
Verkehrsunternehmer niedergelassen ist, sind von der Genehmi-
gungspflicht befreit:

1. Rundfahrten „mit geschlossenen Türen“, d. h. Fahrten, die
mit dem gleichen Omnibus ausgeführt werden, der die
gleiche Reisegruppe über die gesamte Fahrtstrecke befördert
und an den Ausgangsort zurückbringt. Der Ausgangsort
liegt im Gebiet der Vertragspartei, in der der Verkehrsunter-
nehmer niedergelassen ist.

2. Beförderung von Fahrgästen auf der Hinfahrt mit leerer
Rückfahrt. Der Ausgangsort liegt im Gebiet der Vertrags-
partei, in der der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist.

3. Fahrten mit leerer Hinfahrt, bei denen alle Fahrgäste am
gleichen Ort aufgenommen werden, sofern eine der nachste-
henden Bedingungen erfüllt ist:

a) Die Fahrgäste bilden im Gebiet einer Nichtvertragspartei
oder einer Vertragspartei, die weder diejenige ist, in der
der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist, noch dieje-
nige, in der die Fahrgäste aufgenommen werden,
Gruppen, die durch Beförderungsverträge zusammenge-
fasst sind, die vor ihrer Ankunft in der letztgenannten
Vertragspartei abgeschlossen wurden. Die Fahrgäste
werden in das Gebiet der Vertragspartei gebracht, in der
der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist.

b) Die Fahrgäste sind zuvor vom gleichen Verkehrsunter-
nehmer unter den unter Nummer 2 dargelegten
Umständen in das Gebiet der Vertragspartei gebracht
worden, in der sie wieder aufgenommen werden, um in
das Gebiet der Vertragspartei befördert zu werden, in der
der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist.

c) Die Fahrgäste sind eingeladen worden, sich in das Gebiet
einer anderen Vertragspartei zu begeben, wobei die
Fahrtkosten von der einladenden Person getragen
werden. Die Fahrgäste müssen eine homogene Gruppe
sein, die nicht nur zum Zweck dieser Fahrt gebildet
wurde und in das Gebiet der Vertragspartei gebracht
wird, in der der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist.

Ferner sind folgende Fahrten von der Genehmigungspflicht
befreit:

4. Transitfahrten durch das Gebiet von Vertragsparteien im
Zusammenhang mit genehmigungsfreien Gelegenheitsver-
kehren.

5. Leerfahrten von Omnibussen, die lediglich als Ersatz von
Omnibussen dienen sollen, die bei einer unter dieses
Übereinkommen fallenden grenzüberschreitenden Verkehrs-
leistung beschädigt worden oder ausgefallen sind.
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Bei Verkehren, die von in der Europäischen Gemeinschaft
niedergelassenen Verkehrsunternehmern ausgeführt werden,
kann der Ausgangs- und/oder Zielort des Verkehrs in jedem
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft liegen,
unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat der Omnibus
zugelassen oder der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist.

Artikel 7

Nicht liberalisierter Gelegenheitsverkehr

(1) Für Gelegenheitsverkehre, die nicht den in Artikel 6
genannten Bedingungen entsprechen, ist eine Genehmigung
gemäß Artikel 15 erforderlich.

(2) Bei Verkehren, die von in der Europäischen Gemein-
schaft niedergelassenen Verkehrsunternehmern ausgeführt
werden, kann der Ausgangs- und/oder Zielort des Verkehrs in
jedem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft liegen,
unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat der Omnibus
zugelassen oder der Verkehrsunternehmer niedergelassen ist.

ABSCHNITT V

SOZIALBESTIMMUNGEN

Artikel 8

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens werden, soweit
noch nicht geschehen, dem überarbeiteten Europäischen
Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Stra-
ßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) vom 1. Juli
1970 beitreten oder die bei Inkrafttreten dieses Übereinkom-
mens geltende Fassung der Gemeinschaftsverordnungen (EWG)
Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 anwenden.

ABSCHNITT VI

STEUER- UND ZOLLBESTIMMUNGEN

Artikel 9

(1) Omnibusse, die bei nach diesem Übereinkommen durch-
geführten Fahrten eingesetzt werden, sind im Gebiet der
anderen Vertragsparteien von allen Fahrzeugsteuern und allen
auf den Betrieb oder Besitz von Fahrzeugen erhobenen
Abgaben sowie von allen speziell auf Verkehrsleistungen erho-
benen Steuern und Abgaben befreit.

Diese Befreiung von Omnibussen gilt nicht für die Steuern und
Abgaben auf Kraftstoffe, die auf Verkehrsleistungen erhobene
Mehrwertsteuer, Straßenbenutzungsgebühren und sonstige von
den Verkehrsnutzern für die Nutzung der Infrastruktur erho-
bene Gebühren.

(2) Die Vertragsparteien stellen sicher, dass Straßenbenut-
zungsgebühren und andere von den Verkehrsnutzern zu
zahlende Abgaben nicht gleichzeitig für das Befahren eines
bestimmten Straßenabschnitts erhoben werden können. Die
Vertragsparteien können jedoch Gebühren für Straßennetze
erheben, auf denen Benutzungsgebühren für Brücken, Tunnel
und Passstraßen zu zahlen sind.

(3) Der von den Omnibussen in den hierfür herstellerseitig
vorgesehenen Behältern mitgeführte Kraftstoff bis zur
Höchstmenge von 600 l sowie die in den Fahrzeugen
ausschließlich für Betriebszwecke befindlichen Schmierstoffe
sind von allen in den anderen Vertragsparteien erhobenen
Einfuhrzöllen und sonstigen Steuern und Abgaben befreit.

(4) Der nach Artikel 23 gebildete Gemeinsame Ausschuss
erstellt eine Liste der in den einzelnen Vertragsparteien auf den
Straßenpersonenverkehr mit Omnibussen erhobenen Steuern.
In dieser Liste ist anzugeben, welche Steuern unter die Bestim-
mungen von Absatz 1 Unterabsatz 1 dieses Artikels fallen und
demnach nur in der Vertragspartei erhoben werden können, in
der das Fahrzeug zugelassen ist. Daneben ist in dieser Liste
anzugeben, welche Steuern unter die Bestimmungen von
Absatz 1 Unterabsatz 2 dieses Artikels fallen und demnach
auch in den anderen Vertragsparteien als der Vertragspartei, in
der das Fahrzeug zugelassen ist, erhoben werden können.
Vertragsparteien, die eine der in diesen Listen aufgeführten
Steuern durch eine andere gleich- oder andersartige Steuer
ersetzen, melden dies dem Gemeinsamen Ausschuss, damit
dieser die Listen entsprechend aktualisieren kann.

(5) Die Ersatzteile und Werkzeuge für die Instandsetzung
eines bei einer internationalen Verkehrsleistung beschädigten
Omnibusses sind bei ihrer Einfuhr in das Gebiet der anderen
Vertragspartei zu den in deren Bestimmungen für die vorüber-
gehende Einfuhr solcher Gegenstände festgelegten Bedingungen
von Einfuhrzöllen und allen Steuern und Abgaben befreit. Die
ersetzten Teile sind wieder auszuführen oder unter Aufsicht der
zuständigen Zollbehörde der anderen Vertragspartei zu
vernichten.

ABSCHNITT VII

KONTROLLDOKUMENTE FÜR DEN GENEHMIGUNGSFREIEN
GELEGENHEITSVERKEHR

Artikel 10

Die in Artikel 6 genannten Verkehre erfolgen unter einem
Kontrolldokument, das von den zuständigen Behörden oder
einer anderen hierzu ermächtigten Stelle der Vertragspartei
ausgestellt wird, in der der Verkehrsunternehmer niedergelassen
ist.

Artikel 11

(1) Das Kontrolldokument besteht aus abtrennbaren Fahrt-
enblättern in doppelter Ausfertigung, die in Fahrtenheften zu je
25 Fahrtenblättern enthalten sind. Das Kontrolldokument muss
dem in Anhang 3 dieses Übereinkommens wiedergegebenen
Muster entsprechen.

(2) Jedes Fahrtenheft und die in ihm enthaltenen Fahrt-
enblätter werden mit einer Kennnummer versehen. Die
einzelnen Fahrtenblätter werden zusätzlich von 1 bis 25 durch-
nummeriert.

(3) Der Text auf dem Deckblatt des Fahrtenheftes und auf
den Fahrtenblättern wird in der Amtssprache oder in mehreren
Amtssprachen der Vertragspartei gedruckt, in der der Verkehrs-
unternehmer niedergelassen ist.
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Artikel 12

(1) Das in Artikel 11 vorgesehene Fahrtenheft wird auf den
Namen des Verkehrsunternehmers ausgestellt; es ist nicht über-
tragbar.

(2) Das Original des Fahrtenblatts ist während der ganzen
Fahrt, für die es ausgestellt wurde, im Omnibus mitzuführen.

(3) Der Verkehrsunternehmer ist für die ordnungsgemäße
Führung der Fahrtenblätter verantwortlich.

Artikel 13

(1) Das Fahrtenblatt ist vom Verkehrsunternehmer für jede
Fahrt vor deren Antritt in doppelter Ausfertigung auszufüllen.

(2) Zur Angabe der Namen der Fahrgäste kann der Verkehrs-
unternehmer eine im Voraus auf einem gesonderten Blatt
erstellte Liste verwenden, die dem Fahrtenblatt beizufügen ist.
Der Stempel des Verkehrsunternehmers und gegebenenfalls die
Unterschriften des Verkehrsunternehmers und des Omnibus-
fahrers sind sowohl auf dieser Liste als auch auf dem Fahrten-
blatt anzubringen.

(3) Wenn die Hinfahrt gemäß Artikel 6 Absatz 3 als Leer-
fahrt erfolgt, kann die Liste der Fahrgäste zu den in Absatz 2
genannten Bedingungen zum Zeitpunkt der Aufnahme der
Fahrgäste erstellt werden.

Artikel 14

Die zuständigen Behörden in zwei oder mehr Vertragsparteien
können vereinbaren, dass die Erstellung der Fahrgastliste nicht
erforderlich ist. In diesem Fall ist im Kontrolldokument die Zahl
der Fahrgäste anzugeben.

Der nach Artikel 23 gebildete Gemeinsame Ausschuss ist von
solchen Vereinbarungen in Kenntnis zu setzen.

ABSCHNITT VIII

GENEHMIGUNG NICHT LIBERALISIERTER GELEGENHEITSVER-
KEHRE

Artikel 15

(1) Genehmigungen für Gelegenheitsverkehre, die nicht nach
Artikel 6 liberalisiert sind, werden in gegenseitigem Einver-
nehmen zwischen den zuständigen Behörden der Vertragspar-
teien, in deren Gebiet Fahrgäste aufgenommen oder abgesetzt
werden sollen, und den zuständigen Behörden der im Transit
zu durchfahrenden Vertragsparteien erteilt. Wenn sowohl der
Ausgangs- als auch der Zielort der Fahrt in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Gemeinschaft liegt, ist der Transit durch
andere Mitgliedstaaten der Gemeinschaft nicht genehmigungs-
pflichtig.

(2) Die Genehmigung entspricht dem in Anhang 5 wieder-
gegebenen Muster.

Artikel 16

Antrag auf Genehmigung

(1) Der Antrag auf Genehmigung ist vom Verkehrsunter-
nehmer an die zuständigen Behörden der Vertragspartei zu
richten, in deren Gebiet der Ausgangsort liegt.

Das Antragsformular entspricht dem in Anhang 4 wiedergege-
benen Muster.

(2) Dem vom Verkehrsunternehmer auszufüllenden Antrag
ist der Nachweis beizufügen, dass der Antragsteller die in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich
genannte Erlaubnis zur Beförderung von Fahrgästen im grenz-
überschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen besitzt.

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragspartei, in deren
Gebiet der Ausgangsort liegt, prüfen den Antrag auf Genehmi-
gung des betreffenden Verkehrsdienstes und leiten ihn im
Genehmigungsfall weiter an die zuständigen Behörden der
Vertragspartei(en), in deren Gebiet(en) der oder die Zielort(e)
liegt bzw. liegen, sowie an die zuständigen Behörden der im
Transit zu durchfahrenden Vertragsparteien.

(4) Abweichend von Artikel 15 Absatz 1 können Vertrags-
parteien, deren Gebiete im Transit durchfahren werden,
beschließen, dass ihre Zustimmung zu den in diesem Abschnitt
behandelten Verkehren nicht mehr erforderlich ist. Der nach
Artikel 23 gebildete Gemeinsame Ausschuss ist von einem
solchen Beschluss in Kenntnis zu setzen.

(5) Die zuständigen Behörden der Vertragspartei(en), deren
Zustimmung beantragt wurde, erteilen die Genehmigung inner-
halb eines Monats, und zwar ohne Diskriminierung aufgrund
der Staatsangehörigkeit oder des Geschäftssitzes der Verkehrs-
unternehmers. Wenn diese Behörden den Bedingungen der
Genehmigung nicht zustimmen, informieren sie die
zuständigen Behörden der betroffenen Vertragspartei(en) unter
Angabe der hierfür maßgebenden Gründe.

Artikel 17

Die zuständigen Behörden von zwei oder mehr Vertragspar-
teien können vereinbaren, das Genehmigungsverfahren, das
Muster des Antrags auf Genehmigung und das Muster der
Genehmigung für zwischen diesen Vertragsparteien durchge-
führte Gelegenheitsverkehre zu vereinfachen. Der nach Artikel
23 gebildete Gemeinsame Ausschuss ist von einer solchen
Vereinbarung in Kenntnis zu setzen.

ABSCHNITT IX

KONTROLL- UND STRAFBESTIMMUNGEN, GEGENSEITIGE
AMTSHILFE

Artikel 18

Das in Artikel 10 vorgesehene Kontrolldokument und die in
Artikel 15 vorgesehenen Genehmigungen sind im Omnibus
mitzuführen und den kontrollierenden Beamten auf Verlangen
vorzulegen.

26.11.2002 L 321/17Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



Artikel 19

Die zuständigen Behörden in den Vertragsparteien treffen die
erforderlichen Maßnahmen um sicherzustellen, dass die
Verkehrsunternehmer die Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens befolgen.

Artikel 20

Eine amtlich beglaubigte Kopie der in Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe a) zweiter Gedankenstrich genannten Erlaubnis zur Beför-
derung von Fahrgästen im grenzüberschreitenden Gelegenheits-
verkehr mit Omnibussen ist im Omnibus mitzuführen und den
kontrollierenden Beamten auf Verlangen vorzulegen.

Dem nach Artikel 23 gebildeten Gemeinsamen Ausschuss sind
Muster dieser von den zuständigen Behörden der Vertragspar-
teien ausgestellten Dokumente zu übergeben.

Artikel 21

Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien erstellen ein
System von Strafbestimmungen für die Verletzung dieses
Übereinkommens. Die darin vorgesehenen Strafen sollen
wirksam, angemessen und abschreckend sein.

Artikel 22

(1) Wenn ein nicht ansässiger Verkehrsunternehmer schwere
oder wiederholte Verstöße gegen die Straßenverkehrsvor-
schriften, insbesondere gegen die Bestimmungen über Fahr-
und Ruhezeiten und die Sicherheit im Straßenverkehr begangen
hat, die zum Entzug der Erlaubnis zur Ausübung des Berufs
eines Personenverkehrsunternehmers führen könnten, übermit-
teln die zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei
den zuständigen Behörden der Vertragspartei, in der der
Verkehrsunternehmer niedergelassen ist, alle in ihrem Besitz
befindlichen Informationen über diese Verstöße und über die
gegen ihn verhängten Strafen.

(2) Die zuständigen Behörden der Vertragspartei, in deren
Gebiet die schweren oder wiederholten Verstöße gegen die Stra-
ßenverkehrsvorschriften, insbesondere gegen die Bestimmungen
über Fahr- und Ruhezeiten und die Sicherheit im Straßenver-
kehr begangen wurden, können dem betreffenden Verkehrsun-
ternehmer vorübergehend den Zugang zum Gebiet dieser
Vertragspartei verweigern.

Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft können die
zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats den Zugang zu
diesem Mitgliedstaat nur vorübergehend verweigern. Die
zuständigen Behörden der Vertragspartei, in der der Verkehrs-
unternehmer niedergelassen ist, sowie der nach Artikel 23
gebildete Gemeinsame Ausschuss sind von derartigen
Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.

(3) Wenn ein Verkehrsunternehmer schwere oder wieder-
holte Verstöße gegen die Straßenverkehrsvorschriften, insbeson-
dere gegen die Bestimmungen über Fahr- und Ruhezeiten und
die Sicherheit im Straßenverkehr begangen hat, treffen die
zuständigen Behörden der Vertragsparteien, in der der

Verkehrsunternehmer niedergelassen ist, geeignete Maßnahmen,
um eine Wiederholung derartiger Verstöße zu vermeiden; diese
Maßnahmen können in der Aussetzung oder dem Entzug der
Erlaubnis zur Ausübung des Berufs eines Personenverkehrsun-
ternehmers bestehen. Der nach Artikel 23 gebildete Gemein-
same Ausschuss ist von einer derartigen Maßnahme in Kenntnis
zu setzen.

(4) Die Vertragsparteien garantieren den Verkehrsunterneh-
mern das Recht, gegen die verhängten Strafmaßnahmen Rechts-
mittel einzulegen.

ABSCHNITT X

DER GEMEINSAME AUSSCHUSS

Artikel 23

(1) Zur Erleichterung der Durchführung dieses Übereinkom-
mens wird hiermit ein Gemeinsamer Ausschuss gebildet. Dieser
Ausschuss besteht aus Vertretern der Vertragsparteien.

(2) Der Gemeinsame Ausschuss hält innerhalb von sechs
Monaten nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens eine erste
Sitzung ab.

(3) Der Gemeinsame Ausschuss gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

(4) Der Gemeinsame Ausschuss tritt auf Verlangen
mindestens einer Vertragspartei zusammen.

(5) Der Gemeinsame Ausschuss fasst Beschlüsse nur, wenn
zwei Drittel der Vertragsparteien, darunter die Europäische
Gemeinschaft, in den Sitzungen des Gemeinsamen Ausschusses
vertreten sind.

(6) Für die von dem Gemeinsamen Ausschuss zu fassenden
Beschlüsse ist die Einstimmigkeit der vertretenen Vertragspar-
teien erforderlich. Wenn diese Einstimmigkeit nicht erzielt
werden kann, kommen auf Verlangen einer oder mehrerer
betroffener Vertragsparteien die zuständigen Behörden inner-
halb von sechs Wochen zu Konsultationen zusammen.

Artikel 24

(1) Der Gemeinsame Ausschuss sorgt für die ordnungs-
gemäße Durchführung dieses Übereinkommens. Der Ausschuss
wird über alle Maßnahmen unterrichtet, die zur Umsetzung der
Bestimmungen dieses Übereinkommens getroffen wurden oder
getroffen werden sollen.

(2) Der Gemeinsame Ausschuss soll insbesondere

a) aufgrund der ihm von den Vertragsparteien zugeleiteten
Informationen eine Liste der für die Aufgaben nach den
Abschnitten V, VI, VII, VIII und IX zuständigen Behörden
der Vertragsparteien aufstellen;

b) die in den Anhängen zu diesem Übereinkommen wiederge-
gebenen Kontrolldokumente und sonstigen
Dokumentenmuster ändern oder anpassen;
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c) die Anhänge über die auf Omnibusse anzuwendenden tech-
nischen Normen sowie den Anhang 1 über die Anforde-
rungen an die Personenverkehrsunternehmer nach Artikel 4
ändern oder anpassen, um zukünftige innerhalb der Euro-
päischen Gemeinschaft beschlossene Maßnahmen zu
berücksichtigten;

d) anhand der von den Vertragsparteien übermittelten Angaben
eine zur Information dienende Liste über die in Artikel 9
Absätze 4 und 5 genannten Zölle, Steuern und Abgaben
erstellen;

e) die in Artikel 8 genannten Anforderungen an die Sozialbe-
stimmungen ändern oder anpassen, um zukünftige, inner-
halb der Europäischen Gemeinschaft beschlossene
Maßnahmen zu berücksichtigten;

f) gegebenenfalls auftretende Streitfragen über die Durchfüh-
rung und Auslegung dieses Übereinkommens klären;

g) weitere Schritte zur Liberalisierung der weiterhin genehmi-
gungspflichtigen Gelegenheitsverkehre vorschlagen.

(3) Die Vertragsparteien treffen die notwendigen
Maßnahmen, um die Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschusses
nötigenfalls entsprechend ihren jeweiligen internen Verfahrens-
weisen umzusetzen.

(4) Wenn zu einer Streitfrage gemäß Absatz 2 Buchstabe f)
dieses Artikels keine Einigkeit erzielt werden kann, können die
betroffenen Vertragsparteien den Fall einem Schiedsgericht
vorlegen. Dabei benennt jede der betroffenen Vertragsparteien
ein Mitglied des Schiedsgerichts. Auch der Gemeinsame
Ausschuss selbst benennt ein Mitglied dieses Schiedsgerichts.

Die Schiedsrichter treffen eine Mehrheitsentscheidung.

Die von der Streitfrage betroffenen Vertragsparteien müssen die
notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Entscheidung
des Schiedsgerichts treffen.

ABSCHNITT XI

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 25

Zweiseitige Vereinbarungen

(1) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens ersetzen die
einschlägigen Bestimmungen der zwischen einzelnen Vertrags-
parteien geschlossenen Übereinkommen. Im Fall der Europä-
ischen Gemeinschaft gilt dies für auch für Übereinkommen
zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und anderen Vertragspar-
teien.

(2) Einzelne Vertragsparteien mit Ausnahme der Europä-
ischen Gemeinschaft können vereinbaren, auf Omnibusse, die
im Gelegenheitsverkehr zwischen ihren Gebieten und bei
Transitfahrten durch ihre Gebiete eingesetzt werden, anstelle
von Artikel 5 und Anhang 2 dieses Übereinkommens andere
technische Normen anzuwenden.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen von Anhang 2 Artikel 6
ersetzen die Bestimmungen dieses Übereinkommens die
einschlägigen Bestimmungen der zwischen den Mitgliedstaaten
der Europäischen Gemeinschaft und anderen Vertragsparteien
abgeschlossenen Übereinkommen.

Die in bestehenden bilateralen Übereinkommen zwischen
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und anderen
Vertragsparteien über den Gelegenheitsverkehr nach Artikel 7
enthaltenen Bestimmungen über Befreiungen von der Genehmi-
gungspflicht können jedoch beibehalten und erneuert werden.
In diesem Fall sind die betreffenden Vertragsparteien gehalten,
den nach Artikel 23 eingesetzten Gemeinsamen Ausschuss
unverzüglich zu unterrichten.

Artikel 26

Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen wird in Brüssel vom 14. April 2000
bis zum 30. Juni 2001 beim Generalsekretariat des Rats der
Europäischen Union, das als Hinterlegungsstelle für dieses
Übereinkommen dient, zur Unterzeichnung aufgelegt.

Artikel 27

Ratifizierung bzw. Genehmigung dieses Übereinkommens
und Hinterlegung

Dieses Übereinkommen muss von den unterzeichnenden
Parteien nach ihren jeweiligen Verfahrensregeln genehmigt
bzw. ratifiziert werden. Die Genehmigungs- oder Ratifizierungs-
urkunden sind beim Generalsekretariat des Rats der Europä-
ischen Union zu hinterlegen, das alle anderen Unterzeichner
entsprechend benachrichtigt.

Artikel 28

Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen tritt für diejenigen Vertragspar-
teien, die es genehmigt oder ratifiziert haben, in Kraft, nachdem
es von insgesamt vier Vertragsparteien, darunter die Europä-
ische Gemeinschaft, genehmigt oder ratifiziert wurde; das
Inkrafttreten erfolgt am ersten Tag des dritten auf das Datum
der Hinterlegung der vierten Genehmigungs- oder Ratifizie-
rungsurkunde folgenden Monats oder, wenn zum Zeitpunkt
der Ratifizierung des Übereinkommens eine entsprechende
Erklärung abgegeben wurde, erst am ersten Tag des sechsten
Monats.

(2) Für Vertragsparteien, die dieses Übereinkommen nach
dessen Inkrafttreten gemäß Absatz 1 genehmigen oder ratifi-
zieren, tritt es am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der
auf den Tag folgt, an dem die betreffende Vertragspartei ihre
Genehmigungs- oder Ratifizierungsurkunde hinterlegt.
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Artikel 29

Laufzeit des Übereinkommens — Bewertung seiner Wirk-
samkeit

(1) Dieses Übereinkommen wird für einen Zeitraum von
fünf Jahren geschlossen, der mit seinem Inkrafttreten beginnt.

(2) Die Laufzeit dieses Übereinkommens wird für diejenigen
Vertragsparteien, die sich nicht dagegen aussprechen, automa-
tisch um weitere Zeiträume von jeweils fünf Jahren verlängert.
Vertragsparteien, die das Übereinkommen nicht zu verlängern
wünschen, notifizieren dies der Hinterlegungsstelle nach dem in
Artikel 31 vorgesehenen Verfahren.

(3) Vor Ablauf eines jeden Fünfjahreszeitraums erstellt der
Gemeinsame Ausschuss eine Bewertung der Wirksamkeit dieses
Übereinkommens.

Artikel 30

Beitritt

(1) Nach dem Inkrafttreten ist dieses Übereinkommen offen
für den Beitritt von Ländern, die Vollmitglieder der Europä-
ischen Konferenz der Verkehrsminister (CEMT) sind. Im Fall des
Beitritts von Ländern, die Mitglieder des Übereinkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraums sind, gilt dieses Überein-
kommen nicht für den Verkehr zwischen den Vertragsparteien
des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.

(2) Dieses Übereinkommen ist auch offen für den Beitritt der
Republik San Marino, des Fürstentums Andorra und des
Fürstentums Monaco.

(3) Für jeden diesem Übereinkommen nach dessen Inkraft-
treten gemäß Artikel 28 beitretenden Staat tritt es am ersten
Tag des dritten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der
Beitrittsurkunde dieses Staates folgt.

(4) Jedem diesem Übereinkommen nach dessen Inkrafttreten
gemäß Artikel 28 beitretenden Staat kann für die Einführung
von Bestimmungen, die der (den) in Anhang 1 genannten
Richtlinie(n) entsprechen, ein Zeitraum von höchstens drei
Jahren eingeräumt werden. Der Gemeinsame Ausschuss ist von
den getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

Artikel 31

Kündigung

Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen für sich unter
Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist durch gleich-
zeitige Notifizierung der anderen Vertragsparteien über die

Hinterlegungsstelle des Übereinkommens kündigen. Ferner ist
der Gemeinsame Ausschuss über die Gründe für die Kündigung
zu unterrichten. Während der ersten vier Jahre nach seinem
Inkrafttreten gemäß Artikel 28 ist eine Kündigung dieses
Übereinkommens jedoch nicht möglich.

Wenn das Übereinkommen durch eine oder mehrere Vertrags-
partei(en) gekündigt wurde und die Zahl der Vertragsparteien
unter die für das ursprüngliche Inkrafttreten gemäß Artikel 28
vereinbarte Mindestzahl fällt, bleibt das Übereinkommen in
Kraft, es sei denn, der die verbleibenden Vertragsparteien
umfassende Gemeinsame Ausschuss entscheidet anders.

Artikel 32

Ausscheiden einer Vertragspartei

Eine Vertragspartei, die der Europäischen Union beitritt, gilt
vom Tage dieses Beitritts an nicht mehr als Vertragspartei.

Artikel 33

Anhänge

Die beigefügten Anhänge sind Bestandteil dieses Übereinkom-
mens.

Artikel 34

Sprachen

Dieses Übereinkommen wird in englischer, französischer und
deutscher Sprache abgefasst, wobei diese Fassungen als verbind-
lich anzusehen sind; es wird im Archiv des Generalsekretariats
des Rats der Europäischen Union hinterlegt, das allen Vertrags-
parteien eine beglaubigte Kopie des Übereinkommens übermit-
telt.

Jede Vertragspartei besorgt eine eigene Übersetzung dieses
Übereinkommens in seiner (seinen) Amtssprache(n). Eine Kopie
dieser Übersetzung(en) ist im Archiv des Generalsekretariats des
Rats der Europäischen Union zu hinterlegen.

Die Hinterlegungsstelle übermittelt allen Vertragsparteien
Kopien sämtlicher Übersetzungen des Übereinkommens und
der Anhänge.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmäch-
tigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.
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Open for signature in Brussels between 14 April 2000 and 30 June 2001
Ouvert à la signature à Bruxelles entre le 14 avril 2000 et le 30 juin 2001
Liegt zwischen dem 14. April 2000 und 30. Juni 2001 in Brüssel zur Unterzeichnung auf

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Für die Europäische Gemeinschaft

For Bosnia-Herzegovina
Pour la Bosnie-Herzégovine
Für Bosnien-Herzegowina

For the Republic of Bulgaria
Pour la République de Bulgarie
Für die Republik Bulgarien

For the Republic of Croatia
Pour la République de Croatie
Für die Republik Kroatien
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For the Czech Republic
Pour la République tchèque
Für die Tschechische Republik

For the Republic of Estonia
Pour la République d'Estonie
Für die Republik Estland

For the Republic of Hungary
Pour la République de Hongrie
Für die Republik Ungarn

For the Republic of Latvia
Pour la République de Lettonie
Für die Republik Lettland
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For the Republic of Lithuania
Pour la République de Lituanie
Für die Republik Litauen

For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldova
Für die Republik Moldau

For the Republic of Poland
Pour la République de Pologne
Für die Republik Polen

For Romania
Pour la Roumanie
Für Rumänien

For the Slovak Republic
Pour la République slovaque
Für die Slowakische Republik
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For the Republic of Slovenia
Pour la République de Slovénie
Für die Republik Slowenien

For the Republic of Turkey
Pour la République de Turquie
Für die Republik Türkei
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ANHANG
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ANHANG 1

Anforderungen an die Personenverkehrsunternehmer nach Artikel 4

Bei der in Artikel 4 genannten Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft handelt es sich um:

Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 29. April 1996 über den Zugang zum Beruf des Güter- und Personenkraftverkehrs-
unternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr sowie über die gegenseitige Anerkennung der
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise für die Beförderung von Gütern und Personen im Stra-
ßenverkehr und über Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit der
betreffenden Verkehrsunternehmer (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 124 vom 23.5.1996, S.1), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 98/76/EG des Rates vom 1. Oktober 1998 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 277
vom 14.10.1998, S.17).



ANHANG 2

Technische Normen für Omnibusse

Artikel 1

Ab dem Tag des Inkrafttretens des Interbus-Übereinkommens für die einzelnen Vertragsparteien müssen die zur Beförde-
rung von Fahrgästen im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr eingesetzten Omnibusse den Bestimmungen der
folgenden Rechtsvorschriften entsprechen:

a) Richtlinie 96/96/EG des Rates vom 20. Dezember 1996 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften L 46 vom 17.2.1997, S. 1);

b) Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 über Einbau und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern
für bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 57 vom
2.3.1992, S. 27);

c) Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte
Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung
der höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 235
vom 17.9.1996, S. 59);

d) Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr (Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften L 370 vom 31.12.1995, S. 8), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2135/98 der Kommission vom 24. September 1998 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 274 vom 9.10.1998,
S. 1) oder die entsprechenden Bestimmungen des ERTA-Übereinkommens und der Protokolle zu diesem Überein-
kommen.

Artikel 2

Ab dem Tag des Inkrafttretens des Interbus-Übereinkommens für die einzelnen Vertragsparteien müssen die nicht der
Europäischen Gemeinschaft angehörenden Vertragsparteien für zur Beförderung von Fahrgästen im grenzüberschrei-
tenden Gelegenheitsverkehr eingesetzte Omnibusse die technischen Bestimmungen der folgenden Gemeinschafts-Richtli-
nien oder der entsprechenden UN-ECE-Verordnungen über einheitliche Bedingungen für die Typenzulassung neuer Fahr-
zeuge und Fahrzeugausrüstungen anwenden:

Sachbereich UN-ECE-Verordnung/letzte
Änderung

EG-Richtlinie
(ursprünglich — letzte

Änderung)

Datum der Umsetzung
innerhalb der EU

Auspuffgase 49/01
49/02, Genehmigung A
49/02, Genehmigung B

88/77
91/542 Stufe 1
91/542 Stufe 2
96/1

1.10.1993
1.10.1996

Rauchentwicklung 24/03 72/306 2.8.1972

Geräuschpegel 51/02 70/157
84/424
92/97

1.10.1989
1.10.1996

Bremssystem 13/09 71/320
88/194
91/422
98/12

1.10.1991
1.10.1994

Reifen 54 92/23 1.1.1993

Lichtanlage 48/01 76/756
91/663
97/28

1.1.1994

Artikel 3

Für die Omnibusse, die in den folgenden Verkehren eingesetzt werden

a) von einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft (außer Griechenland) in das Gebiet einer Vertragspartei des Interbus-
Übereinkommens,

b) von einer Interbus-Vertragspartei in das Gebiet eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft (außer Griechenland),

c) von einer Interbus-Vertragspartei nach Griechenland in Transit durch das Gebiet eines anderen Mitgliedstaats der
Gemeinschaft, durchgeführt von in einer Interbus-Vertragspartei niedergelassenen Verkehrsunternehmern,

gelten folgende Bestimmungen:
1. Omnibusse, die vor dem 1.1.1980 erstmalig zugelassen wurden, dürfen für Gelegenheitsverkehre nach dem Interbus-

Übereinkommen nicht verwendet werden.
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2. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1980 und dem 31.12.1981 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2000 verwendet werden.

3. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1982 und dem 31.12.1983 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2001 verwendet werden.

4. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1984 und dem 31.12.1985 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2002 verwendet werden.

5. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1986 und dem 31.12.1987 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2003 verwendet werden.

6. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1988 und dem 31.12.1989 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2004 verwendet werden.

7. Vom 1.1.2005 an dürfen nur Omnibusse verwendet werden, die nach dem 1.1.1990 erstmalig zugelassen wurden
(EURO 0).

8. Vom 1.1.2007 an dürfen nur Omnibusse verwendet werden, die nach dem 1.10.1993 erstmalig zugelassen wurden
(EURO 1).

Artikel 4

Für die Omnibusse, die in den folgenden Verkehren eingesetzt werden:

a) von Griechenland in das Gebiet einer Interbus-Vertragspartei,

b) von einer Interbus-Vertragspartei nach Griechenland,

gelten folgende Bestimmungen:
1. Omnibusse, die vor dem 1.1.1980 erstmalig zugelassen wurden, dürfen für Gelegenheitsverkehre nach dem Interbus-

Übereinkommen nicht verwendet werden.

2. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1980 und dem 31.12.1981 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2000 verwendet werden.

3. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1982 und dem 31.12.1983 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2001 verwendet werden.

4. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1984 und dem 31.12.1985 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2003 verwendet werden.

5. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1986 und dem 31.12.1987 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2005 verwendet werden.

6. Omnibusse, die zwischen dem 1.1.1988 und dem 31.12.1989 erstmalig zugelassen wurden, dürfen nur bis zum
31.12.2007 verwendet werden.

7. Vom 1.1.2008 an dürfen nur Omnibusse verwendet werden, die nach dem 1.1.1990 erstmalig zugelassen wurden
(EURO 0).

8. Vom 1.1.2010 an dürfen nur Omnibusse verwendet werden, die nach dem 1.10.1993 erstmalig zugelassen wurden
(EURO 1).

Artikel 5

In der Gemeinschaft zugelassene Omnibusse, die im bilateralen Verkehr zwischen Griechenland und anderen Mitglied-
staaten der Gemeinschaft im Transit durch das Gebiet von Vertragsparteien des Interbus-Übereinkommens eingesetzt
sind, fallen nicht unter die nach diesem Übereinkommen einzuhaltenden technischen Normen, sondern unter die
entsprechenden Gemeinschaftsvorschriften.

Artikel 6

(1) In bilateralen Übereinkommen oder Regelungen zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und
Vertragsparteien des Interbus-Übereinkommens enthaltene Vorschriften über technische Normen können — soweit sie
strenger sind als die in diesem Übereinkommen aufgestellten Regeln — bis zum 31. Dezember 2006 weiter angewendet
werden.

(2) Die betreffenden Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und Vertragsparteien des Interbus-Übereinkommens unter-
richten den nach Artikel 23 des Übereinkommens gebildeten Gemeinsamen Ausschuss über solche zweiseitigen Überein-
künfte oder Regelungen und deren Inhalt.

Artikel 7

(1) Zum Nachweis des Datums der Erstzulassung des Fahrzeugs ist ein entsprechendes Dokument in den Bordpa-
pieren mitzuführen und den kontrollierenden Beamten auf Verlangen vorzulegen. Für die Zwecke dieses Anhangs
bezieht sich das „Datum der Erstzulassung“ auf die erstmalige Zulassung bzw. Registrierung des Fahrzeugs nach seiner
Herstellung. Ist das Erstzulassungsdatum nicht feststellbar, gilt an seiner Stelle das Herstelldatum.

(2) Wenn der Originalmotor des Omnibusses durch einen neuen Motor ersetzt wurde, tritt an die Stelle des in Absatz
1 dieses Artikels genannten Dokuments ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass der neue Motor den in Artikel 3
erwähnten einschlägigen Vorschriften für die Typenzulassung entspricht.
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Artikel 8

(1) Unbeschadet der in Artikel 1 Buchstabe a) dieses Anhangs genannten Bestimmungen können die Vertragsparteien
stichprobenartige Kontrollen durchführen um sicherzustellen, dass die betreffenden Omnibusse den Bestimmungen der
Richtlinie 96/96/EG entsprechen. Für die Zwecke dieses Anhangs steht der Begriff „stichprobenartige Kontrollen“ für im
Gebiet einer Vertragspartei von den dortigen Behörden an der Straße durchgeführte außerplanmäßige und somit uner-
wartete Überprüfungen von Omnibussen.

(2) Bei der Durchführung der in diesem Anhang vorgesehenen Straßenkontrollen benutzen die zuständigen Behörden
der Vertragsparteien die in Anhang II a und II b enthaltene Kontrollliste. Eine Kopie dieser von den die Kontrolle durch-
führenden Beamten ausgefüllten Kontrollliste wird dem Fahrer des Omnibusses ausgehändigt, damit dieser sie auf
Verlangen vorlegen kann, um in unangemessen kurzen Zeitabständen nachfolgende Kontrollen nach Möglichkeit zu
vereinfachen oder zu vermeiden.

(3) Stellt der Fahrzeugprüfer bei der Straßenkontrolle Mängel im Wartungszustand des Omnibusses fest, die eine
weitere Untersuchung erfordern, kann das Fahrzeug einer technischen Überprüfung in einer zugelassenen Prüfstelle
gemäß Artikel 2 Richtlinie 96/96/EG unterzogen werden.

(4) Führt die stichprobenartig durchgeführte Straßenkontrolle zu der Feststellung, dass der Omnibus den Bestim-
mungen der Richtlinie 96/96/EG nicht entspricht und somit als ernsthafte Gefährdung für seine Insassen und andere
Verkehrsteilnehmer anzusehen ist, kann der Omnibus — unabhängig von möglicherweise zu verhängenden anderen
Strafen — mit sofortiger Wirkung vom Verkehr auf öffentlichen Straßen ausgeschlossen werden.

(5) Die Straßenkontrollen erfolgen ohne Diskriminierung nach Nationalität oder Wohnsitz der Fahrer oder dem Zulas-
sungsland der Omnibusse.
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ANHANG IIa
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ANHANG IIb

TECHNISCHE NORMEN FÜR DIE STRASSENKONTROLLEN

Omnibusse im Sinne der in Artikel 3 dieses Übereinkommens gegebenen Begriffsbestimmung müssen in einem solchen
Zustand gehalten werden, dass sie von den kontrollierenden Behörden als verkehrstauglich angesehen werden können.

Die Kontrolle betrifft insbesondere diejenigen Elemente, die als wichtig für den sicheren und umweltschonenden Betrieb
des Fahrzeugs gelten. Neben einfachen Funktionskontrollen (Beleuchtungs- und Signaleinrichtungen, Zustand der Reifen
usw.) sind spezifische Tests bzw. Kontrollen der Bremsen und der Emissionswerte der Fahrzeuge durchzuführen, wobei
in folgender Weise vorzugehen ist:

1. Bremsen

Alle Teile des Bremssystems und die zu seiner Betätigung dienenden Mittel müssen in gutem und wirkungsvoll
arbeitendem Zustand gehalten und richtig eingestellt sein.

Die Omnibusbremsen müssen in der Lage sein, die folgenden drei Bremsfunktionen zu erfüllen:

a) für Omnibusse und Anhänger: eine Hauptbetriebsbremse, die in der Lage ist, das Fahrzeug unabhängig von
seinem Ladezustand und von Steigung oder Gefälle der benutzten Straße sicher, schnell und wirkungsvoll
abzubremsen und zum Stehen zu bringen;

b) für Omnibusse und Anhänger: eine Feststellbremse, die in der Lage ist, das Fahrzeug unabhängig von seinem
Ladezustand auch auf merklich ansteigendem oder abfallendem Gelände stehend zu halten und bei der die
wirksamen Bremsflächen durch eine rein mechanisch wirkende Vorrichtung in Bremsstellung gehalten werden;

c) für Omnibusse: eine Zusatz(Not-)bremse, die in der Lage ist, den Omnibus unabhängig von seinem Ladezu-
stand auch bei Versagen der Hauptbetriebsbremse auf angemessene Entfernung abzubremsen und zum Stehen
zu bringen.

Wenn der Wartungszustand des Omnibusses zweifelhaft erscheint, können die kontrollierenden Behörden eine
Überprüfung der Bremsleistung des Omnibusses gemäß bestimmten oder allen Bestimmungen der Richtlinie 96/
96/EG in Anhang II Nummer 1 vornehmen.

2. Abgasemissionen

2.1. Abgasemiss ionswerte

2.1.1. Omnibusse mit Fremdzündungs(Otto-)motoren

a) Omnibusse, deren Abgasemissionen nicht durch ein fortgeschrittenes Abgaskontrollsystem wie z. B. einen
lambdasondengeregelten Dreiwegekatalysator gesteuert werden:

1. Sichtprüfung der Auspuffanlage auf möglicherweise vorhandene Leckstellen;

2. gegebenenfalls Sichtprüfung des Abgasregelsystems um festzustellen, ob alle erforderlichen Elemente einge-
baut sind.

Nach einer angemessenen Laufzeit des Motors (unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Herstellers) wird
der Kohlenmonoxidgehalt (CO-Gehalt) der Auspuffgase bei leer laufendem Motor (ohne Last) gemessen.

Als höchstzulässiger CO-Gehalt der Auspuffgase gilt der vom Hersteller des Omnibusses angegebene Wert.
Wenn diese Angaben fehlen oder die zuständigen Behörden der Vertragsparteien beschließen, sie nicht als
Bezugswert anzuwenden, darf der CO-Gehalt die folgenden Werte nicht übersteigen:

— bei Omnibussen, die zwischen dem Datum, von dem an die Vertragsparteien die Einhaltung der Richtlinie
70/220/EWG (1) vorschreiben und dem 1. Oktober 1986 erstmalig zugelassen bzw. in Betrieb genommen
wurden: CO — 4,5 % (Vol.);

— bei Omnibussen, die nach dem 1. Oktober 1986 erstmalig zugelassen bzw. in Betrieb genommen wurden:
CO — 3,5 % (Vol.).

b) Omnibusse, deren Abgasemissionen durch ein fortgeschrittenes Abgaskontrollsystem wie z. B. einen lambda-
sondengeregelten Dreiwegekatalysator gesteuert werden:

1. Sichtprüfung der Auspuffanlage auf möglicherweise vorhandene Leckstellen und auf Vollständigkeit der
Anlage;
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2. Sichtprüfung des Abgasregelsystems um festzustellen, ob alle erforderlichen Elemente eingebaut sind;
3. Prüfung der Wirksamkeit des Abgasregelsystems des Omnibusses durch Messung des Lambdawerts und des

CO-Gehalts der Auspuffgase gemäß Nummer 4 oder nach den vom Hersteller vorgeschlagenen und bei der
Typenzulassung genehmigten Verfahren. Für jeden dieser Tests ist der Motor entsprechend den Empfeh-
lungen des Herstellers vorzubereiten;

4. Emissionsmessung im Auspuffrohr — Grenzwerte:
Messung bei Leerlauf und geringer Drehzahl:
Der höchstzulässige CO-Gehalt im Auspuffgas ist der vom Hersteller angegebene Wert. Wenn diese Angabe
nicht vorliegt, darf der CO-Gehalt 0,5 % (Vol.) nicht übersteigen.

Messung bei Leerlauf und hoher Drehzahl (mindestens 2000 min-1):
CO-Gehalt höchstens 0,3 % (Vol.);
Lambdawert: 1 ± 0,03 (gemäß Herstellerangaben).

2.1.2. Omnibusse mit Dieselmotoren

Messung der Opazität der Auspuffgase bei freier Beschleunigung (ohne Last von Leerlauf bis Vollgas). Die
Konzentration darf den auf dem in der Richtlinie 72/306/EWG (1) vorgesehenen Typenschild angegebenen Wert
nicht übersteigen. Wenn diese Angabe fehlt oder die zuständigen Behörden der Vertragsparteien beschließen, sie
nicht als Bezugswert anzuwenden, gelten für den Absorptionskoeffizienten die nachstehenden Höchstwerte:
Höchstwerte bei Absorptionskoeffizienten:
— bei atmosphärisch ansaugenden Dieselmotoren = 2,5 m-1,
— bei Dieselmotoren mit Turboaufladung = 3,0 m-1

oder entsprechende Werte, wenn andere als die bei der EG-Typenzulassung verwendeten Geräte benutzt werden.

2.1.3. Prüfgeräte

Die Kontrolle der Omnibus-Abgaswerte erfolgt mit Hilfe von Geräten, die nach ihrer Bauart geeignet und dazu
bestimmt sind, genau festzustellen, ob die vom Hersteller vorgeschriebenen oder angegebenen Grenzwerte einge-
halten werden.

2.2. Gegebenenfalls soll auch das ordnungsgemäße Funktionieren des zur Überwachung der Abgasemissionen instal-
lierten OBD(On Board Diagnostic)-Systems geprüft werden.
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ANHANG 3
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ANHANG 4
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ANHANG 5
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Unterrichtung über das Inkrafttreten des Interbus-Übereinkommens über die Personenbeförderung
im grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen

Das Interbus-Übereinkommen über die Personenbeförderung im grenzüberschreitenden Gelegenheitsver-
kehr mit Omnibussen wird zum 1. Januar 2003 in Kraft treten, da die in Artikel 19 des Übereinkommens
vorgesehenen Verfahren am 3. Oktober 2002 abgeschlossen worden sind.

Das Inkrafttreten zum 1. Januar 2003 gilt im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 28 für alle
diejenigen Vertragsparteien, die das Übereinkommen bisher ratifiziert haben. Dabei handelt es sich um
folgende Vertragsparteien: die Tschechische Republik, die Europäische Gemeinschaft, Ungarn, Litauen, Lett-
land, Rumänien und Slowenien.

26.11.2002L 321/44 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



KOMMISSION

BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 20. November 2002

über die Anpassung der Berichtigungskoeffizienten, die mit Wirkung vom 1. Februar, 1. März, 1.
April, 1. Mai und 1. Juni 2002 auf die Dienstbezüge der Beamten der Europäischen Gemeinschaften

in Drittländern anwendbar sind

(2002/918/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Statut der Beamten der Europäischen Gemein-
schaften und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen
Bediensteten dieser Gemeinschaften, festgelegt durch die
Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom)
Nr. 490/2002 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2 des
Anhangs X,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1522/2002 des
Rates (3) sind in Anwendung des Artikels 13 Absatz 1
des Anhangs X zum Statut die Berichtigungskoeffi-
zienten festgesetzt worden, die ab dem 1. Januar 2002
auf die in der jeweiligen Landeswährung gezahlten
Dienstbezüge der in einem Drittland Dienst tuenden
Beamten anwendbar sind.

(2) Im Laufe der letzten Monate hat die Kommission diese
Berichtigungskoeffizienten (4) gemäß Artikel 13 Absatz 2
des Anhangs X zum Statut verschiedentlich angepasst.

(3) Einige dieser Berichtigungskoeffizienten sollten mit
Wirkung vom 1. Februar, 1. März, 1. April, 1. Mai und
1. Juni 2002 angepasst werden, da gemäß den der
Kommission zur Verfügung stehenden statistischen

Angaben die mit dem Berichtigungskoeffizienten und
dem entsprechenden Wechselkurs erfasste Änderung der
Lebenshaltungskosten seit der letzten Anpassung für
einige Drittländer 5 v. H. übersteigt —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Mit Wirkung vom 1. Februar, 1. März, 1. April, 1. Mai und 1.
Juni 2002 werden die Berichtigungskoeffizienten, die auf die in
der jeweiligen Landeswährung gezahlten Dienstbezüge der in
einem Drittland Dienst tuenden Beamten anwendbar sind,
entsprechend dem Anhang angepasst.

Die Berechnung dieser Dienstbezüge erfolgt auf der Grundlage
der Wechselkurse, die zur Ausführung des Gesamthaushalts-
plans der Europäischen Gemeinschaften in dem Monat vor dem
in Absatz 1 genannten Zeitpunkt herangezogen worden sind.

Brüssel, den 20. November 2002

Für die Kommission
Christopher PATTEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Ort/Land der dienstlichen Verwendung Berichtigungskoeffizienten
Februar 2002

Angola 124,4

Simbabwe 95,4

Ort/Land der dienstlichen Verwendung Berichtigungskoeffizienten
März 2002

Angola 126,6

Simbabwe 106,0

Ort/Land der dienstlichen Verwendung Berichtigungskoeffizienten
April 2002

Angola 125,2

Argentinien 68,4

Simbabwe 115,7

Ort/Land der dienstlichen Verwendung Berichtigungskoeffizienten
Mai 2002

Angola 125,4

Argentinien 49,9

Demokratische Republik Kongo 145,4

Türkei 93,5

Simbabwe 124,7

Swasiland 47,3

Venezuela 105,2

Ort/Land der dienstlichen Verwendung Berichtigungskoeffizienten
Juni 2002

Angola 123,7

Argentinien 49,2

Dschibuti 131,4

Ghana 91,0

Haiti 100,1

Rumänien 53,8

Simbabwe 134,1
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 22. November 2002

zur Änderung der Entscheidung 2001/765/EG zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, vorüberge-
hend forstliches Vermehrungsgut zum Verkehr zuzulassen, das den Anforderungen der Richtlinien

66/404/EWG und 71/161/EWG des Rates nicht entspricht

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4525)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/919/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 66/404/EWG des Rates vom 14. Juni
1966 über den Verkehr mit forstlichem Vermehrungsgut (1),
zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt Österreichs,
Finnlands und Schwedens, insbesondere auf Artikel 15
Absatz 1,

gestützt auf die Richtlinie 71/161/EWG des Rates vom 30.
März 1971 über die Normen für die äußere Beschaffenheit von
forstlichem Vermehrungsgut (2), zuletzt geändert durch die Akte
über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens, insbe-
sondere auf Artikel 15,

auf Antrag von fünf Mitgliedstaaten,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erzeugung von Vermehrungsgut der im Anhang
aufgeführten Arten ist zurzeit in bestimmten Mitglied-
staaten so gering, dass die Versorgung mit Vermeh-
rungsgut dieser Arten, das den Anforderungen der Richt-
linie 66/404/EWG oder 71/161/EWG entspricht, nicht
gewährleistet ist.

(2) Auch andere Mitgliedstaaten und Drittländer sind nicht
in der Lage, in ausreichender Menge Vermehrungsgut
der betreffenden Arten zu liefern, das die gleichen
Garantien wie das innerhalb der Gemeinschaft erzeugte
Vermehrungsgut bietet und den Bestimmungen der
Richtlinie 66/404/EWG oder 71/161/EWG entspricht.

(3) Die betreffenden Mitgliedstaaten, nämlich Dänemark,
Frankreich, Irland, die Niederlande und das Vereinigte
Königreich, haben die Kommission gemäß vorgenannten
Richtlinien daher aufgefordert, sie zu ermächtigen,
Saatgut zum Verkehr zuzulassen, das weniger strengen
Anforderungen als denjenigen der Richtlinien genügt.

(4) Um das Defizit zu decken, sollten die Antrag stellenden
Mitgliedstaaten daher ermächtigt werden, vorübergehend
Vermehrungsgut der betreffenden Arten zum Verkehr
zuzulassen, das minderen Anforderungen genügt.

(5) Bezüglich Artikel 6 der Entscheidung 2001/765/EG der
Kommission (3) ist es aufgrund der biologischen Zyklen
von forstlichem Vermehrungsmaterial angebracht, unter
die Ermächtigung gemäß derselben Entscheidung
fallende Bestände bis zu ihrer Erschöpfung zum Verkehr
zuzulassen.

(6) Aus genetischen Gründen sollte dieses Saatgut in den
Ursprungsgebieten dieser Arten geerntet worden sein,
und zur Wahrung der Identität des Saatguts müssen die
besten Garantien gegeben werden.

(7) Das Saatgut darf nur in Verbindung mit einem Doku-
ment in den Verkehr gebracht werden, das nähere
Angaben zu dem betreffenden Saatgut enthält.

(8) Jeder Mitgliedstaat sollte ermächtigt werden, in seinem
Hoheitsgebiet das Inverkehrbringen von Saatgut, das
minderen Anforderungen in Bezug auf die Herkunft
genügt, zuzulassen, wenn solches Saatgut im Rahmen
dieser Entscheidung in Dänemark, Frankreich, Irland,
den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich zum
Verkehr zugelassen worden ist.

(9) Die Entscheidung 2001/765/EG in der Fassung der
Entscheidung 2002/17/EG der Kommission (4) ist
entsprechend zu ändern.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für das landwirtschaftliche, gartenbauliche
und forstliche Saat- und Pflanzgutwesen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Dem Artikel 6 der Entscheidung 2001/765/EG wird folgender
Absatz angefügt:

„Jedoch dürfen unter die Ermächtigung dieser Entscheidung
fallende und vor dem 31. Dezember 2002 geschaffene
Bestände an forstlichem Vermehrungsmaterial bis zu ihrer
Erschöpfung in den Verkehr gebracht werden.“

Artikel 2

Anhang I der Entscheidung 2001/765/EG wird gemäß dem
Anhang dieser Entscheidung geändert.
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Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 22. November 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Anhang I der Entscheidung 2001/765/EG wird wie folgt geändert:

1. In den Spalten „Larix leptolepis, kg“ der Eintragung betreffend Frankreich wird „70“ durch „85“ ersetzt;

2. in den Spalten „Larix leptolepis, kg“ der Eintragung betreffend die Niederlande wird „20“ durch „40“ ersetzt;

3. in den Spalten „Larix leptolepis, kg“ der Eintragung betreffend das Vereinigte Königreich wird „100“ durch „300“
ersetzt;

4. in den Spalten „Pinus strobus, kg“ der Eintragung betreffend die Niederlande wird „25“ durch „35“ ersetzt;

5. in den Spalten „Picea sitchensis, kg“ der Eintragung betreffend Frankreich wird „40“ durch „65“ ersetzt;

6. in den Spalten „Picea sitchensis, kg“ der Eintragung betreffend das Vereinigte Königreich wird „300“ durch „450“
ersetzt;

7. in den Spalten „Pseudotsuga taxifolia, kg“ der Eintragung betreffend Frankreich wird „760“ durch „1 360“ ersetzt;

8. in den Spalten „Pseudotsuga taxifolia, kg“ der Eintragung betreffend die Niederlande wird „15“ durch „30“ ersetzt;

9. in den Spalten „Pseudotsuga taxifolia, kg“ der Eintragung betreffend das Vereinigte Königreich wird „350“ durch
„650“ ersetzt;

10. in den Spalten „Fagus sylvatica L., kg“ der Eintragung betreffend Dänemark wird „10 000“ durch „12 300“ ersetzt;

11. in den Spalten „Larix decidua Mill., kg“ der Eintragung betreffend Dänemark wird „40“ durch „150“ ersetzt;

12. in den Spalten „Larix decidua Mill., kg“ der Eintragung betreffend Frankreich wird „300“ durch „315“ ersetzt;

13. in den Spalten „Pinus nigra Arnold, kg, Herkunft“ der Eintragung betreffend Frankreich werden „—“ und „—“ durch
„20“ und „BG (Kunstendil)“ ersetzt;

14. in den Spalten „Quercus pendunculata Ehrh, kg, Herkunft“ der Eintragung betreffend Irland werden „—“ und „—“
durch „3 000“ und „EC (IRL/OEP)“ ersetzt;

15. in den Spalten „Quercus sessiliflora Sal., kg“ der Eintragung betreffend Dänemark wird „113 000“ durch „142 000“
ersetzt;

16. in den Spalten „Quercus sessiliflora Sal., kg, Herkunft“ der Eintragung betreffend Irland werden „—“ und „—“ durch
„4 000“ und „EC (IRL/OEP)“ ersetzt.

17. in den Spalten „Quercus sessiliflora Sal., kg“ der Eintragung betreffend das Vereinigte Königreich wird „25 000“
durch „29 000“ ersetzt.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 25. November 2002

zur Änderung der Entscheidung 1999/710/EG hinsichtlich Hackfleischs/Faschiertes und Fleischzu-
bereitungen aus Australien, Litauen und Slowenien

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4536)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/920/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 95/408/EG des Rates vom 22. Juni 1995 über die Bedingungen für die
Aufstellung vorläufiger Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten bestimmte tierische
Erzeugnisse, Fischereierzeugnisse oder lebende Muscheln einführen dürfen, während einer Übergangszeit (1),
zuletzt geändert durch die Entscheidung 2001/4/EG (2), insbesondere auf Artikel 2 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Entscheidung 1999/710/EG der Kommission vom 15. Oktober 1999 zur Aufstellung der
vorläufigen Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Hackfleisch/
Faschiertem und Fleischerzeugnissen zulassen (3) sind vorläufige Listen der Drittlandsbetriebe aufge-
stellt worden, die Hackfleisch/Faschiertes (*) und Fleischerzeugnisse zum Verzehr erzeugen.

(2) Australien, Litauen und Slowenien haben Listen von Betrieben übermittelt, die Hackfleisch und
Fleischerzeugnisse erzeugen und für die die zuständigen Behörden bescheinigen, dass sie den
Gemeinschaftsvorschriften entsprechen.

(3) Für Australien, Litauen und Slowenien können somit vorläufige Listen dieser Betriebe aufgestellt
werden. Die Entscheidung 1999/710/EG ist daher entsprechend zu ändern.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und die Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Im Anhang der Entscheidung 1999/710/EG werden folgende Zeilen hinzugefügt:

„País: Australia — Land: Australien — Land: Australien — Χώρα: Αυστραλία — Country: Australia —
Pays: Australie — Paese: Australia — Land: Australië — País: Austrália — Maa: Australia — Land: Australien

187 Australian Food Corporation
Pty Ltd

Coominya Queensland MM, MP 7

País: Lituania — Land: Litauen — Land: Litauen — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — Pays: Lituanie —
Paese: Lituania — Land: Litouwen — País: Lituânia — Maa: Liettua — Land: Litauen

87-10 R. Irtmono firma ,Rovisa‘ Struikiu km. Taurage MP 7

(1) ABl. L 243 vom 11.10.1995, S. 17.
(2) ABl. L 2 vom 5.1.2001, S. 21.
(3) ABl. L 281 vom 4.11.1999, S. 82.
(*) Österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte 1994.
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País: Eslovenia — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — Pays: Slovénie —
Paese: Slovenia — Land: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

71 Perutnina Ptuj D.D. Ptuj MP, MM 7“

Artikel 2

Diese Entscheidung gilt ab dem dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 25. November 2002

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission



(In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

GEMEINSAME AKTION DES RATES
vom 25. November 2002

zur Verlängerung des Mandats der Überwachungsmission der Europäischen Union

(2002/921/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 14,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 22. Dezember 2000 die Gemeinsame
Aktion 2000/811/GASP über die Überwachungsmission
der Europäischen Union (1) angenommen. Diese Gemein-
same Aktion läuft am 31. Dezember 2002 aus.

(2) Die Tätigkeit der Überwachungsmission der Europä-
ischen Union, nachstehend „EUMM“ genannt, ist derzeit
durch ein mit dem Beschluss 2001/352/GASP geneh-
migtes Abkommen zwischen der Union und der Bundes-
republik Jugoslawien (2) und durch ein mit dem
Beschluss 2001/682/GASP genehmigtes Abkommen
zwischen der Union und der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien (3) sowie durch Vereinbarungen
und Briefwechsel mit den anderen Gastländern des West-
lichen Balkans geregelt.

(3) Das Mandat der EUMM sollte verlängert werden.

(4) Die Sicherheit der Mitglieder der Überwachungsmission
ist unbedingt zu gewährleisten —

HAT FOLGENDE GEMEINSAME AKTION ANGENOMMEN:

Artikel 1

Das Mandat der EUMM wird verlängert.

Artikel 2

(1) Hauptziel der Mission ist es, durch Zusammentragen und
Analyse von Informationen entsprechend den Weisungen des
Generalsekretärs/Hohen Vertreters und des Rates flexibel zur
wirksamen Formulierung der Politik der Union für den West-
lichen Balkan beizutragen.

(2) Zu diesem Zweck wird die EUMM insbesondere

a) die politische Entwicklung und die Entwicklung der Sicher-
heitslage in ihrem Zuständigkeitsbereich überwachen;

b) sich besonders mit der Überwachung der Grenzen, mit
Fragen, die die verschiedenen Volksgruppen betreffen, und
mit der Rückkehr von Flüchtlingen befassen;

c) Analyseberichte entsprechend den ihr übertragenen
Aufgaben vorlegen;

d) im Rahmen der von der Union in der Region verfolgten
Stabilisierungspolitik zur Frühwarnung des Rates und zur
Vertrauensbildung beitragen.

(3) Der Rat kann in Abstimmung mit dem Generalsekretär/
Hohen Vertreter und der Kommission auch beschließen, der
EUMM spezifische Aufgaben zu übertragen.

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stimmt die EUMM ihre Tätig-
keiten eng mit den Missionsleitern der Europäischen Union und
den einschlägigen internationalen Organisationen im West-
lichen Balkan ab, um einen Beitrag zu einer wirksameren
Politik der Europäischen Union im Westlichen Balkan zu
leisten.

Artikel 3

(1) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter legt die Aufgaben
der EUMM in enger Abstimmung mit dem Vorsitz und in
Einklang mit der vom Rat beschlossenen Politik für den West-
lichen Balkan fest.

(2) Die EUMM erstattet dem Rat über den Generalsekretär/
Hohen Vertreter Bericht über die Erfüllung ihrer Aufgaben.

(3) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter sorgt für eine flexible
und rationelle Arbeitsweise der EUMM. Er überprüft daher
regelmäßig die Aufgaben der EUMM und den geografisch von
ihr erfassten Bereich, um ihre interne Organisationsstruktur
weiterhin an die Prioritäten der Union im Westlichen Balkan
anzupassen. Er erstattet dem Rat hierüber spätestens am 30.
September 2003 Bericht und gibt Empfehlungen ab. Die
Kommission wird in vollem Umfang beteiligt.

Artikel 4

Die EUMM ist wie folgt aufgebaut:

a) ein Hauptquartier mit einem Missionsleiter, einem stellver-
tretenden Missionsleiter, einem Rechtsberater, einer Analy-
seabteilung, einer Finanz– und Verwaltungseinheit, einer
Datenbankverwaltung und einer Kommunikations- und
Logistikeinheit;
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(1) ABl. L 328 vom 23.12.2000, S. 53. Gemeinsame Aktion zuletzt
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b) Missionsbüros der EUMM für die Pflege wichtiger lokaler
Kontakte, die enge Abstimmung mit den Missionsleitern der
Union und den zuständigen internationalen Organisationen,
das Feed-back über Operationen für das EUMM-Hauptquar-
tier und die Unterstützung des schnellen Einsatzes der
mobilen Teams;

c) schnell einsatzfähige mobile Teams für die Berichterstattung
entsprechend dem in Artikel 2 Absatz 3 festgelegten
Mandat.

Artikel 5

(1) Der Missionsleiter wird vom Rat anhand der vom
Generalsekretär/Hohen Vertreter vorzulegenden Vorschläge für
die Dauer eines Jahres, die bis zu einer Höchstdauer von drei
Jahren verlängert werden kann, ernannt. Er gewährleistet die
laufende Verwaltung der Tätigkeiten der EUMM.

Der stellvertretende Missionsleiter wird vom amtierenden
Vorsitz gestellt.

(2) Der Umfang und die Befugnisse des EUMM-Personals
entsprechen den Zielen und dem Aufbau nach den Artikeln 2
und 4.

(3) Das internationale Personal wird von den Mitgliedstaaten
für eine Dauer von mindestens einem Jahr abgestellt. Jeder
Mitgliedstaat trägt die Kosten für das von ihm abgestellte
Personal, einschließlich Gehälter, Vergütungen, Ausgaben für
Miete und die Reise in den und aus dem Westlichen Balkan.

(4) Nichtmitgliedstaaten der Europäischen Union, die Teil-
nehmer der OSZE sind und derzeit Personal für die EUMM
stellen, können sich weiterhin beteiligen. Sie werden ersucht,
für die Kosten des von ihnen abgestellten Personals aufzu-
kommen und zu den laufenden Ausgaben der EUMM unter
Berücksichtigung des Umfangs ihrer Beteiligung und ihres Brut-
tosozialprodukts in angemessener Höhe beizutragen.

(5) Zuständig für von einem Mitglied des Personals oder in
Bezug auf ein Mitglied des Personals erhobene Klagen im
Zusammenhang mit der Abstellung ist der Staat oder das
Gemeinschaftsorgan, von dem das Mitglied des Personals abge-
stellt wurde. Dem betreffenden Staat oder Gemeinschaftsorgan
steht im Zusammenhang mit der Abstellung ein Klagerecht
gegen das Mitglied des Personals zu.

(6) Die Anzahl der lokalen Bediensteten entspricht dem
Aufbau gemäß Artikel 4.

Artikel 6

(1) Der als finanzieller Bezugsrahmen dienende Betrag für
die Durchführung dieser Gemeinsamen Aktion beläuft sich auf
5 182 563 Mio. Euro.

(2) Der in Absatz 1 genannte Betrag dient zur Finanzierung
der Infrastruktur und der laufenden Ausgaben der EUMM,
einschließlich der Ausgaben für lokale Bedienstete.

Die Ausgaben, die mit dem in Absatz 1 genannten Betrag
finanziert werden, werden nach den Haushaltsverfahren und
-vorschriften der Europäischen Union verwaltet.

(3) Der Missionsleiter berichtet der Kommission im vollen
Umfang und wird von ihr in Bezug auf die im Rahmen seines
Vertrags durchgeführten Tätigkeiten überwacht.

Artikel 7

Die Bedingungen für die Tätigkeiten der EUMM in ihrem
Zuständigkeitsbereich werden in Vereinbarungen festgelegt, die
nach dem Verfahren des Artikels 24 des Vertrags über die
Europäische Union geschlossen werden.

Artikel 8

Diese Gemeinsame Aktion tritt am Tag ihrer Annahme in
Kraft.

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2003.

Artikel 9

Diese Gemeinsame Aktion wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 25. November 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
T. PEDERSEN
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BESCHLUSS DES RATES
vom 25. November 2002

über die Verlängerung des Mandats des Missionsleiters der Überwachungsmission der Europä-
ischen Union (EUMM)

(2002/922/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 23 Absatz 2,

gestützt auf die Gemeinsame Aktion 2002/921/GASP vom 25.
November 2002 über die Verlängerung des Mandats der
Überwachungsmission der Europäischen Union (1), insbeson-
dere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit dem Beschluss 2001/285/GASP (2) hat der Rat am 9.
April 2001 Herrn Antóin MAC UNFRAIDH zum Missions-
leiter der EUMM ernannt; sein Mandat läuft am 31.
Dezember 2002 aus.

(2) Das Mandat des Missionsleiters der EUMM ist zu
verlängern —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Mandat von Herrn Antóin MAC UNFRAIDH als Missions-
leiter der EUMM wird hiermit verlängert.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Er ist bis zum 31. Dezember 2003 anwendbar.

Artikel 3

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 25. November 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
T. PEDERSEN
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(1) Siehe Seite 51 dieses Amtsblatts.
(2) ABl. L 99 vom 10.4.2001, S. 2. Beschluss zuletzt geändert durch

Beschluss 2001/846/GASP (ABl. L 315 vom 1.12.2001, S. 3).
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